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Vorwort 

 

 

Österreich kann stolz sein auf seinen hohen Grad an freiwilligem Engagement, rund 45 

Prozent der Österreicherinnen und Österreicher sind in Organisationen und Vereinen oder 

in der Nachbarschaftshilfe freiwillig und unentgeltlich tätig. Welchen Facettenreichtum 

dieses Engagement entfaltet und welche wichtige gesellschaftliche Bedeutung ihm 

zukommt, zeigt der vorliegende Bericht erstmals umfassend auf. 

 

Die Initiative dazu legten die Mitglieder des Ă¥sterreichischen Rates f¿r Freiwilligenarbeitñ, 

bei denen ich mich für ihre Mitwirkung bedanken möchte, ebenso wie bei den Autorinnen 

und Autoren unter der Koordination des NPO-Instituts an der Wirtschaftsuniversität Wien.  

 

Mit diesem Ă1. Bericht zum freiwilligen Engagement in ¥sterreichñ wird eine 

wissenschaftliche Grundlage für unsere Freiwilligenpolitik geschaffen, die seit dem UN-

Internationalen Jahr der Freiwilligen 2001 zu einem wichtigen Politikfeld auch auf 

europäischer Ebene geworden ist. Nach dem Beschluss des Europäischen Parlaments 

2008 zur Anerkennung der ĂFreiwilligentätigkeit als Beitrag zum wirtschaftlichen und 

sozialen Zusammenhaltñ, hat die Europäische Kommission soeben beschlossen, das Jahr 

2011 zum ĂEuropªischen Jahr der Freiwilligentªtigkeitenñ zu erklären. 

 

Der vorliegende Bericht macht deutlich, dass ein hohes Maß an bezahlter Beschäftigung 

und sozialer Sicherheit die beste Voraussetzung für freiwillige Betätigung schafft. Dafür 

sind die führenden nordeuropäischen Staaten wie Norwegen oder Schweden, vor den 

Niederlanden, Belgien und Dänemark, Europas beste Vorbilder - für diese Tradition steht 

auch Österreich.  

 

Der Ă1. ¥sterreichische Freiwilligenberichtñ untersucht aber ebenso die Hindernisse f¿r die 

Beteiligung; insbesondere aus Sicht der Jugend, der älteren Menschen sowie aus der 

Genderperspektive und nicht zuletzt aus Sicht der zuwandernden ausländischen 

Mitbürgerinnen und Mitbürger. 

 



 

 

Er liefert damit wichtige Grundlagen für die Weiterentwicklung der Freiwilligenpolitik, die 

die Aufgabe hat, bestmögliche Rahmenbedingungen für eine möglichst breite Beteiligung 

an sozialem Austausch und sozialer Anteilnahme zu schaffen: ob in Kunst und Kultur, 

Sport und Bewegung, Katastrophenhilfs- und Rettungsdiensten, Umwelt- Natur- und 

Tierschutz, im kirchlichen und religiösen Bereich, in der politischen Interessensvertretung, 

in der Bildung und in den Gemeinwesen vor Ort, und nicht zuletzt im Sozial- und 

Gesundheitsbereich. 

 

Allen gemeinsam ist die Fºrderung des Gemeinsinns ĂGemeinsam aktivñ zu sein, ¿ber 

Kulturen, Generationen und soziale Schichten hinweg. Obwohl freiwilliges Engagement 

aus verschiedenen privaten Motiven erfolgt, hat es durch seine vertrauensbildende 

Wirkung eine wichtige Funktion für die Stabilität des sozialen Zusammenhalts. 

 

Eigeninitiative und gesellschaftliche Verantwortung sind gleichermaßen wichtig, für Staat, 

Unternehmen und jeden einzelnen Menschen. Klar stellen möchte ich daher: Bezahlte 

Beschäftigung kann und darf durch freiwilliges Engagement nicht ersetzt werden. 

Freiwilliges, solidarisches Engagement leistet jedoch einen unverzichtbaren Beitrag für 

den sozialen Zusammenhalt unseres Landes und braucht  deshalb bestmögliche 

Rahmenbedingungen. 

 

Auf Grundlage dieses Berichts lade ich daher die Mitglieder des Ă¥sterreichischen 

Freiwilligenratesñ und alle Menschen, die ¥sterreich und Europa mitgestalten wollen ein, 

Vorschläge und nachahmenswerte Beispiele einzubringen, um bestmögliche 

Rahmenbedingungen für das freiwillige Engagement zu schaffen. Bund, Länder, 

Gemeinden, Nonprofit Organisationen und die Freiwilligen selbst können davon nur 

profitieren.  

 

Herzlichst 

Ihr 

 

Rudolf Hundstorfer 
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1. EINFÜHRUNG ï DEFINITIONEN UND ABGRENZUNG VON 
FREIWILLIGENARBEIT 
Eva More-Hollerweger, Selma Sprajcer unter Mitarbeit von Eva Maria Eder 

 

 

1.1. Einleitung und Aufbau des Berichts 
 

 

1.1.1. Hintergrund und Ziele des Berichts 
 

Freiwilliges Engagement leistet einen wesentlichen Beitrag zum gesellschaftlichen 

Zusammenhalt. Die Vielfalt der Bereiche (Soziale Dienste, Bildung, 

Katastrophenhilfsdienste, Sport, Politik, Kultur usw.), in denen Freiwilligenarbeit realisiert 

wird, spiegelt die große Bedeutung wider. Ehrenamtliche Arbeit erreicht ein Ausmaß, über 

dessen umfassende Tragweite Einigkeit herrscht, die jedoch empirisch quantitativ und 

qualitativ noch unzureichend erfasst ist.  

 

Die Vorbereitung des Berichts wurde von einer Arbeitsgruppe des Österreichischen Rates 

für Freiwilligenarbeit (ÖFR) unter Beteiligung der dort präsenten InteressenvertreterInnen 

aus allen gesellschaftlichen Bereichen begleitet. Ziel des Berichts ist es einerseits, anhand 

der im Rahmen einer Mikrozensus-Zusatzerhebung im letzten Quartal des Jahres 2006 

erhobenen Daten die Situation des freiwilligen Engagements in Österreich unter 

verschiedenen Gesichtspunkten zu analysieren und darzustellen. Andererseits werden 

Themen genauer betrachtet, die im Zusammenhang mit freiwilligem Engagement 

interessieren. Dabei gilt es mitunter auch in Bereiche vorzudringen, die bislang empirisch 

noch wenig erforscht wurden und ï durchaus kontrovers ï eher auf theoretischer Basis 

abgehandelt werden. Ergänzend wurden zehn Interviews mit Vertreterinnen und Vertretern 

verschiedener Freiwilligenorganisationen und Interessenvertretungen geführt. Weiters 

wurden zwei Fokusgruppen eingeladen, in je zwei dreistündigen Sitzungen zu 

verschiedenen Themen zu diskutieren. Teilgenommen haben insgesamt zwölf 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Freiwilligenorganisationen verschiedener 

Tätigkeitsbereiche. Diese Herangehensweise erschien sinnvoll und wichtig, um die 

gesellschaftspolitische Diskussion zum freiwilligen Engagement zu fördern. Eingebunden 

wurde eine Gruppe von Autorinnen und Autoren, die sich seit Längerem wissenschaftlich 

mit diesen Themen beschäftigt.  

 

 

1.1.2. Aufbau des Berichts 
 

In zwölf Kapiteln befasst sich der vorliegende Bericht insbesondere mit Fragen des 

Zugangs zur Freiwilligenarbeit für verschiedene Bevölkerungsgruppen, aber auch mit der 

Bedeutung des freiwilligen Engagements für Gesellschaft und Organisationen.  

 

Kapitel 1 beschreibt im Zusammenhang mit freiwilligem Engagement häufig verwendete 

Begriffe sowie die dem Bericht zugrunde gelegte Definition. Weiters werden methodische 

Herausforderungen zur Erfassung des freiwilligen Engagements aufgezeigt. 
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Kapitel 2 erläutert verschiedene in der Literatur diskutierte gesellschaftliche Funktionen 

von Freiwilligenarbeit. Kapitel 3 stellt die organisatorischen Strukturen und Besonderheiten 

des österreichischen Freiwilligensektors dar ï differenziert nach den verschiedenen 

Tätigkeitsbereichen. 

 

Kapitel 4 gibt einen generellen Überblick über die Beteiligung verschiedener 

Bevölkerungsgruppen am freiwilligen Engagement. Erwerbsarbeit bildet dabei eine 

wesentliche Rahmenbedingung für freiwilliges Engagement ï inwiefern, wird in Kapitel 5 

erläutert. 

 

Die folgenden Kapitel befassen sich mit der Beteiligung spezieller Bevölkerungsgruppen: 

Kapitel 6 differenziert freiwilliges Engagement von Männern und Frauen. Kapitel 7 nimmt 

das Engagement von Jugendlichen ins Visier, Kapitel 8 jenes älterer Menschen und 

Kapitel 9 befasst sich mit dem Engagement von Migrantinnen und Migranten.  

 

Ein empirisch noch eher wenig erforschter Bereich ist freiwilliges Engagement aus der 

Sicht der Organisationen. Bislang dominieren Individualerhebungen die empirische 

Landschaft zur Freiwilligenarbeit, d. h. es wurden vor allem die Freiwilligen selbst befragt. 

Für ein besseres Verständnis von freiwilligem Engagement ist es aber auch wichtig, 

Organisationen zu untersuchen, die in ihrer Arbeit auf Freiwillige zurückgreifen. 

Anregungen dafür liefert Kapitel 10, das sich vor allem der Frage widmet, wie freiwilliges 

Engagement und Erwerbsarbeit in Organisationen zusammenwirken. Da es dazu noch 

wenig empirische Evidenz gibt, bringt das Kapitel auch theoretische Überlegungen zu 

diesem Thema. 

 

Kapitel 11 erläutert die politischen und strukturellen Rahmenbedingungen zu freiwilligem 

Engagement in Österreich. Kapitel 12 fasst wichtige Trends und Entwicklungen in 

Österreich wie auf europäischer Ebene zusammen. 

 

 

1.2. Verwendete Begriffe 
 

Der vorliegende Bericht fasst unter dem Begriff Ăfreiwilliges Engagementñ zusammen, was 

nicht nur im Alltagsgebrauch, sondern auch in der wissenschaftlichen Forschung sehr 

unterschiedlich bezeichnet wird: Freiwilligenarbeit, Ehrenamt, bürgerschaftliches 

Engagement etc. Mit jedem Begriff wird etwas Spezifisches hervorgehoben, eine 

Perspektive ins Blickfeld gerückt, werden neue Assoziationen ausgelöst ï zugleich wird 

etwas anderes vernachlªssigt oder ausgeblendet. ĂDerñ einheitsstiftende und alle 

Sachverhalte angemessen repräsentierende Begriff ist nicht zu finden.  

 

 

1.2.1. Ehrenamtlich oder freiwillig 
 

Die Tªtigkeit des ĂEhrenamtesñ stammt aus der Zeit des 19. Jahrhunderts. Seine Wurzeln 

liegen einerseits in den administrativ politischen Ehrenämtern, andererseits in der 

humanitär und karitativ christlichen Hilfstätigkeit gegenüber Armen (Backes 1987: 18). Im 
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Rahmen administrativer politischer Ehrenämter, die eine ausschließlich männliche 

Domäne waren, wurden angesehene Bürger mit Aufgaben betraut, die die öffentliche 

Hand koordinierte. Die Ehre bestand darin, dass eine öffentliche Aufgabe ï eine 

Staatsaufgabe bzw. ein Amt ï den Bürgern übertragen wurde (Zimmer 2005). Die 

christliche Hilfstätigkeit entwickelte sich zu einem spezifisch weiblichen Betätigungsfeld. 

Im Laufe des 19. Jahrhunderts bildeten sich Formen privater Wohltätigkeit in 

Vereinigungen und Assoziationen heraus. Neben religiösen Hintergründen spielten vor 

allem patriotisch motivierte Hilfsaktionen eine bedeutende Rolle (Wessels1994: 16).  

 

Das heutige Ehrenamt hat sich durch Rahmenbedingungen, Funktionen, Bereiche und 

Aufgaben stark verändert. Der Begriff wird, aufgrund seiner Geschichte, mehrheitlich mit 

gewählten, ernannten oder bestellten Posten in Verbindung gebracht, die innerhalb 

entsprechender Organisationen wie Vereinen, Kirchen, Gewerkschaften, Parteien und 

Dachverbªnden vergeben werden. Allerdings wird die Bezeichnung Ăehrenamtlichñ in 

zahlreichen Organisationen ganz generell und damit auch für ausführende Tätigkeiten 

verwendet. 

 

Der in der deutschen Sprache weitaus jüngere Begriff ĂFreiwilligenarbeitñ entspricht der 

wörtlichen Übersetzung des englischen Ausdrucks Ăvoluntary workñ bzw. Ăvolunteer 

labourñ (Olk 1992: 11). Innerhalb der Europäischen Union und im Rahmen der offiziellen 

Kommunikationen in Br¿ssel hat sich der Begriff ĂFreiwilligentªtigkeitñ etabliert, der sich an 

dem englischen ĂVolunteeringñ orientiert. Die Bezeichnung ĂFreiwilligenarbeitñ wird hªufig 

dahingehend kritisiert, dass sie insofern zwiespältig sei, als bezahlte Erwerbsarbeit im 

Prinzip ebenfalls freiwillig und nicht unter Zwang erfolge (Badelt/Hollerweger 2007: 503; 

Kellner 2001: 5; Heimgartner 2004: 18). Dem kann entgegengehalten werden, dass der 

Grad der Freiwilligkeit durch das Erfordernis der Finanzierung des Lebensunterhalts in den 

meisten Fällen bei der Erwerbsarbeit wesentlich geringer ist. Bei der Haus- und 

Familienarbeit sind es gesellschaftliche Normen der familiären Bindung und Verpflichtung, 

die den Grad der Freiwilligkeit einschränken. Dennoch ist der Begriff Freiwilligenarbeit in 

der deutschen Sprache weit nicht so etabliert wie das englische ĂVolunteeringñ. Manche ï 

insbesondere international agierende ï Organisationen lösen das Problem, indem sie auf 

den englischen Ausdruck zurückgreifen. 
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1.2.2. Tätigkeit, Arbeit oder Engagement 
 

Mit der Bezeichnung der Aktivität als Tätigkeit, Arbeit oder Engagement werden 

unterschiedliche Wertnuancen hervorgehoben. Der neutralste Begriff ist die Tätigkeit. Mit 

der Bezeichnung Arbeit wird häufig der produktive Charakter freiwilliger Betätigung betont 

(siehe Kapitel 1.2). Während durch Erwerbsarbeit Waren und Dienstleistungen hergestellt 

und durch Familientätigkeiten unterschiedlichste unbezahlte Leistungen für 

Familienmitglieder erbracht werden, sind als Ergebnis von Freiwilligenarbeit die 

Herstellung von Gemeinschaftsgütern und die Erbringung von Beiträgen für das 

Gemeinwohl zu sehen (Balbier 2002: 10). Der gemeinwohlorientierte, mitmenschlich-

humane Nutzen charakterisiert die Produktivität bzw. die Arbeitsleistung von 

Freiwilligentätigkeit bzw. Freiwilligenarbeit.  

 

Arbeit ist heute zu einem bestimmenden Merkmal im Lebensverlauf geworden und nimmt 

daher Einfluss auf die Lebensgestaltung ï und damit auch auf die Freiwilligentätigkeit. 

Menschen werden zunehmend gefordert, ihre persönlichen Ressourcen, Kompetenzen 

sowie Bestrebungen und damit auch ihr Privatleben in den Dienst der Arbeit zu stellen. 

Dies führt zu einer Entgrenzung von Arbeit und Freizeit bzw. von Berufs- und Privatleben, 

in weiterer Folge auch zum verstärkten Nachdenken über sich selbst, über persönliche 

(Lebens-)Ziele, Projekte und Bestrebungen, über deren Realisierbarkeit, Priorität und 

Vereinbarkeit im Rahmen der gewählten Form der Lebensgestaltung (Hoff et al. 2006: 25), 

in der oft auch Freiwilligenarbeit ihren Platz sucht. 

 

Der Begriff Engagement stammt vom französischen Wort Ăengagerñ ab und bedeutet u. a. 

Ăsich binden, sich [leidenschaftlich] auf etwas einlassen, verpflichtenñ (Duden ĂEtymologieñ 

1989: 156). Der Begriff betont die interne Motivation sowie die sich selbst auferlegte 

Verpflichtung und beleuchtet demnach einen anderen Aspekt als der Begriff der Arbeit.  

 

Aufgrund der diffizilen Abgrenzung der Begriffe und ihrer unterschiedlichen Verwendung 

im Gebrauch der Organisationen werden in den nachfolgenden Beiträgen die Begriffe 

Freiwilligenarbeit, ehrenamtliche Arbeit sowie freiwilliges oder ehrenamtliches 

Engagement weitgehend synonym verwendet. 

 

 

1.2.3. Weitere Begriffe: bürgerschaftliches und 
zivilgesellschaftliches Engagement 
 

Bei den Begriffen Ăb¿rgerschaftliches" bzw. Ăzivilgesellschaftliches Engagement" geht es 

jeweils um die Rolle der B¿rgerInnen, die sich Ăim Rahmen der politischen Demokratie 

selbst organisieren und auf die Geschicke des Gemeinwesens einwirken können" (Simsa 

2001: 44). Die Begriffe werden weitgehend synonym verwendet, Unterschiede mitunter 

dahingehend gemacht, dass Zivilgesellschaft besonders das basisnahe, politische 

Engagement Ăvon untenñ verdeutlicht, das auch eine kritische Haltung gegenüber dem 

Staat und dem Markt einnehmen kann. Der Begriff Ăb¿rgerschaftliches Engagementñ 

betont hingegen die Übernahme verschiedener Aufgaben im Rahmen des Gemeinwesens. 

Im bundesdeutschen Raum wird er für ein politisches Programm verwendet, wie der 2002 
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erschienene Bericht ĂZukunft des B¿rgerschaftlichen Engagementsñ der Enquete-

Kommission1 zeigt. In Österreich und der Schweiz wird der Begriff eher selten verwendet.2 

 

 

1.3. Definitionen und Abgrenzung 
 

 

1.3.1. Hintergrund 
 

Die dem vorliegenden Bericht zugrunde gelegte Definition bezieht sich einerseits auf das 

Ziel, eine möglichst eindeutige Grundlage für die empirische Erhebung zu schaffen, die im 

Rahmen der Mikrozensus-Zusatzerhebung (2006) durch Statistik Austria durchgeführt 

wurde. Andererseits ist sie das Zwischenergebnis eines schon seit Längerem geführten 

Diskussionsprozesses im Österreichischen Rat für Freiwilligenarbeit (ÖFR). Anlass dafür 

war das Anliegen, freiwilliges Engagement rechtlich abzusichern und damit 

Rahmenbedingungen sowohl für die Freiwilligen als auch für die Organisationen, die mit 

Freiwilligen arbeiten, zu schaffen.3 Es geht zum einen um eine klare(re) Abgrenzung 

gegenüber (Erwerbs-)Arbeitsverhältnissen, die derzeit in vielen Punkten nicht gegeben ist, 

wie in Kapitel 1.4 erläutert wird. Zum anderen wird eine verlässliche Absicherung 

insbesondere im Fall eines Unfalls oder eines Haftungsschadens von Freiwilligen 

gefordert, wie sie derzeit nur im Katastrophenhilfs- und Rettungsdienst besteht.  

 

Freiwilliges Engagement ist in vielen Fällen ein spontanes Handeln, das auch nicht 

überreglementiert werden soll. In dem im Rahmen des ÖFR geführten Diskussionsprozess 

ging es vielfach um die Frage, was für welche Bereiche geregelt werden soll. 

Grundsätzlich gibt es ein klares Bekenntnis dazu, dass elementare Grundregeln für alle 

gelten sollten, insbesondere dort, wo es um die Anerkennung und Förderung von 

freiwilligem Engagement geht. Allerdings ist es aufgrund der Heterogenität der freiwilligen 

Aktivitäten und der Freiwilligenorganisationen schwierig, generelle Regelungen zu finden, 

die für alle Formen des freiwilligen Engagements gleichermaßen anwendbar sind. Dieser 

Diskussionsprozess ist noch nicht abgeschlossen, vorläufiges Ergebnis ist ein Entwurf 

einer rechtlich fundierten Definition, die von Hon.-Prof. Dr. Rudolf Müller (Österreichischer 

Verfassungsgerichtshof) entwickelt wurde. Dieser Entwurf bildete zugleich die Grundlage 

für die empirische Erhebung im Rahmen der Mikrozensus-Zusatzerhebung (2006), die 

darüber hinaus auch die informelle, nachbarschaftliche Freiwilligenarbeit umfasst, die von 

den rechtlichen Überlegungen ausgeschlossen bleibt, wie anschließend noch erläutert 

wird. 

                                            
1
 Die Enquete-Kommission wurde 1999 vom Deutschen Bundestag eingesetzt, um sich tiefgehend mit der zukünftigen 

Entwicklung des Bürgerschaftlichen Engagements zu befassen. 
2
 Die Vorarlberger Landesregierung greift auf der Website des Büros für Zukunftsfragen ebenfalls auf diesen Begriff 

zurück. 
www.vorarlberg.at/vorarlberg/umwelt_zukunft/zukunft/buerofuerzukunftsfragen/weitereinformationen/ehrenamtundbu
ergerschaftl/buergerschaftlichesengage.htm [Zugriff am: 11.05.2009) 

3
 Zur Bilanz der Arge Rechtsfragen des Österreichischen Rats für Freiwilligenarbeit für die rechtliche Absicherung von 

freiwilligem Engagement siehe Kapitel 11. 

http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/umwelt_zukunft/zukunft/buerofuerzukunftsfragen/weitereinformationen/ehrenamtundbuergerschaftl/buergerschaftlichesengage.htm
http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/umwelt_zukunft/zukunft/buerofuerzukunftsfragen/weitereinformationen/ehrenamtundbuergerschaftl/buergerschaftlichesengage.htm
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1.3.2. Definition des vorliegenden Berichts  
 

Für die Mikrozensus-Zusatzerhebung (2006) wurde freiwilliges Engagement als eine 

Arbeitsleistung definiert, die freiwillig (d. h. ohne gesetzliche Verpflichtung) geleistet wird, 

der kein monetärer Gegenfluss gegenübersteht (die also unbezahlt geleistet wird) und 

deren Ergebnis Personen außerhalb des eigenen Haushalts zufließt (Badelt/More-

Hollerweger 2007: 503f.; Badelt 1985: 60). In Erweiterung zu vielen anderen Studien wird 

hier nicht nur jene Freiwilligenarbeit in Betracht gezogen, die im Kontext einer 

Organisation erfolgt ï diese Form wird in Folge als formelle Freiwilligenarbeit bezeichnet 

ï, sondern auch informelle Freiwilligenarbeit. Das sind jene Tätigkeiten, die auf privater 

Basis erbracht werden, also direkt zwischen Freiwilligen und Leistungsempfängerinnen 

und -empfängern, wie das insbesondere bei der Nachbarschaftshilfe der Fall ist.  

 

Damit geht die Definition der empirischen Erhebung auch über den im ÖFR diskutierten 

Definitionsentwurf hinaus. Dieser sieht lediglich eine Regelung von formeller 

Freiwilligenarbeit vor: ĂFreiwillige Arbeit [é] liegt vor, wenn natürliche Personen 

Leistungen f¿r Andere in einem organisatorischen Rahmen [é], unentgeltlich [é] und mit 

dem Zweck der Fºrderung der Allgemeinheit [é] erbringen, ohne dass damit eine 

vertragliche Verpflichtung zur Erbringung der Leistungen eingegangen wird und ohne dass 

dies im Rahmen einer Berufsausbildung erfolgt. Als freiwillige Arbeit gilt auch die 

Teilnahme an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, die für die Organisation und Umsetzung 

der Tªtigkeit erforderlich sind.ñ 

 

Für eine rechtliche Regelung wäre demnach ein solches engeres Begriffsverständnis 

notwendig, da sich sonst freiwilliges Engagement nur mehr mit unverhältnismäßigem 

Behördenaufwand von sonstigen Freizeitbetätigungen abgrenzen ließe und damit die 

Bemühungen, einen effizienten rechtlichen Schutz von freiwilliger Arbeit sicherzustellen, 

politisch entscheidend erschweren würde. 

 

Der Organisationsbegriff für formelles freiwilliges Engagement wird im Definitionsentwurf 

mit Bedacht auf Ămodernes freiwilliges Engagementñ, das hªufig in Projekten stattfindet, 

relativ weit gefasst: ĂOrganisatoren freiwilliger Arbeit kºnnen Gebietskºrperschaften 

(Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände), sonstige juristische Personen des 

öffentlichen Rechts und des Privatrechts sowie Personenvereinigungen ohne 

Rechtspersönlichkeit sein. Eine geeignete Personenvereinigung kann auch eine Mehrheit 

natürlicher Personen sein, die sich zur Förderung der Allgemeinheit auf Dauer oder für 

einen bestimmten Zeitraum zusammengeschlossen hat, als Personenvereinigung nach 

außen hin in Erscheinung tritt und durch ihre Mitwirkenden gemeinnützige Leistungen 

erbringt.ñ  
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1.3.3. Wichtige Abgrenzungen 
 

Die dem vorliegenden Bericht zugrunde gelegte Definition enthält eine Abgrenzung in 

vierfacher Hinsicht:  

 

1. Freiwilligenarbeit in Abgrenzung zu bezahlter Arbeit 

Zunächst wird Freiwilligenarbeit von bezahlter Arbeit abgegrenzt. Manche Organisationen 

leisten einen Kostenersatz für Ausgaben (z. B. Fahrtkosten, Telefonkosten), die im 

Rahmen der Aktivitäten anfallen. Wesentlich für die Abgrenzung im Sinne der Definition 

ist, dass der geleistete Zeitaufwand nicht abgegolten wird. Eine solche Abgrenzung ist 

insbesondere dann schwierig, wenn ein Taschengeld oder Pauschalen ausbezahlt 

werden, die die Höhe der Sachausgaben übersteigen, wie das in einigen 

Tätigkeitsbereichen üblich ist, etwa im Sport oder in der Sachwalterschaft. Im Sinne der 

hier verwendeten Definition sind diese Tätigkeiten, in denen auch der Zeitaufwand 

abgegolten wird, streng genommen keine Freiwilligenarbeit, auch wenn sie sehr schlecht 

bezahlt und durch keine Sozialversicherung abgesichert sind (Bendele 1993: 77). Im 

Alltagsgebrauch wird dies allerdings dennoch meist als ehrenamtliche oder freiwillige 

Aktivität bezeichnet. 

 

Freiwilligenarbeit unterscheidet sich nicht nur in Bezug auf die unmittelbare Bezahlung von 

Erwerbsarbeit. Sie ist bis auf geringe Ausnahmen auch nicht in das 

Sozialversicherungssystem mit eingebunden, wobei es in den letzten Jahren vermehrte 

Bemühungen gab, für Freiwillige zumindest eine private Unfall- und 

Haftpflichtversicherung abzuschließen (siehe Kapitel 1.4.3).  

 

Einen weiteren Grenzfall stellen das Freiwillige Soziale Jahr und das Freiwillige 

Ökologische Jahr dar. Jugendliche ab 18 Jahren können elf Monate die Arbeit in einer 

Sozial- bzw. Umweltorganisation kennenlernen. Sie arbeiten ganztätig in einer Einrichtung 

mit und erhalten ein monatliches Taschengeld von derzeit 180 Euro, Verpflegung und 

Unterkunft durch die Einsatzstelle und sind unfall-, kranken-, arbeitslosen- und 

pensionsversichert. 

 

Ebenfalls im Graubereich der Definition befinden sich unbezahlte Überstunden, die im 

Rahmen der Erwerbsarbeit gemacht werden. Schwierig ist die Abgrenzung vor allem 

dann, wenn Überstunden beispielsweise in einer Sozialorganisation geleistet werden. 

Theoretisch könnte man davon ausgehen, dass die Überstundenleistenden ihre Zeit aus 

ähnlichen Motiven schenken, wie dies Freiwillige tun (siehe Zeitschenkungsthese, Kapitel 

10). Die Frage, inwieweit dieses über die bezahlte Arbeitszeit hinausgehende Engagement 

tatsächlich freiwillig ist und nicht etwa aus Sorge um den Verlust des Arbeitsplatzes 

geleistet wird, ist von außen schwer zu beurteilen. So gesehen sind unbezahlte 

Überstunden Ursache für einen geringeren Lohn ï man nimmt mehr Arbeitszeit für den 

gleichen Lohn in Kauf, was einer schlechteren Entlohnung gleichkommt. Neben der 

Erwerbsarbeit wird Freiwilligenarbeit durch das Kriterium Ăohne monetªren Gegenflussñ 

auch von der Schwarzarbeit abgegrenzt. 
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Der dem Freiwilligenrat vorgelegte Definitionsentwurf konkretisiert Unentgeltlichkeit 

nochmals. Diese liegt demnach auch dann vor, Ă [é] wenn im Zusammenhang mit der 

Erbringung freiwilliger Arbeit folgende Leistungen gewährt werden: 

 

> Reisekostenvergütungen im Sinne des § 26 Z. 4 EStG; 

> die Bereitstellung tätigkeitstypischer Arbeitskleidung und erforderlicher Arbeitsmittel 

sowie der Ersatz des Wertes von deren Beschaffung, Wiederinstandsetzung und 

Reinigung;  

> ein Ersatz von erforderlichen, durch Zahlungsbeleg nachgewiesenen tatsächlichen 

Aufwendungen, allfällig auch pauschaliert; 

> freie oder verbilligte Mahlzeiten oder Getränke zur Verköstigung am Ort der 

Leistungserbringung; 

> die Überlassung einer unentgeltlichen Unterkunft für die Dauer der freiwilligen 

Arbeit, wenn die tägliche Rückkehr an den Wohnort nicht zugemutet werden kann; 

> Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Supervision, Mediation; 

> im Falle der Mitwirkung im Rahmen des Rettungswesens, der Feuerwehr sowie der 

Katastrophenhilfe auch Entschädigungen für den Fall eines nachgewiesenen 

Verdienstentganges; 

> die Bereitstellung von Leistungen im Fall der Krankheit, der Minderung der 

Erwerbsfähigkeit oder des Todes zugunsten der freiwillig arbeitenden Personen 

sowie deren Ehepartnern bzw. -partnerinnen und Kindern und sonstiger Personen, 

für die eine Versorgungsverpflichtung besteht, insbesondere durch Abschluss von 

Versicherungsverträgenñ.  

 

Kein monetärer Gegenwert wird im Rahmen von Tauschzirkeln gegeben. Dennoch erfolgt 

eine Gegenleistung bzw. eine festgelegte Einheit für eine Gegenleistung, sodass auch hier 

nicht von Freiwilligenarbeit gesprochen wird. Die Arbeit in Tauschkreisen kann 

dementsprechend als eigene Form einer meist regional relevanten Tätigkeit gesehen 

werden (Heimgartner 2004: 161). 

 

Freiwilligenarbeit unterscheidet sich von Erwerbsarbeit auch in Hinblick auf die 

Arbeitszeiten. Zwar kommt es durchaus vor, dass Freiwillige ihre Tätigkeit quasi als 

Vollzeitbeschäftigung ausüben, meistens ist die Aktivität aber auf einige Stunden pro 

Woche beschränkt. 

 

2. Freiwilligenarbeit in Abgrenzung zur Haus- und Familienarbeit 

Freiwilligenarbeit wird von Familien- und Hausarbeit im eigenen Haushalt abgegrenzt, die 

ebenfalls unbezahlt geleistet wird und eine wichtige gesellschaftliche Produktionsleistung 

darstellt. Durch die familiäre Bindung folgt Haus- und Familienarbeit anderen Logiken als 

freiwilliges Engagement, weshalb eine getrennte Betrachtung sinnvoll erscheint. Nicht mit 

einbezogen werden in die Freiwilligenarbeit damit auch die ï oft sehr umfassenden ï 

Leistungen, die pflegende Angehörige erbringen, insbesondere dann, wenn diese im 

selben Haushalt erfolgen. Es ist demnach auch dann keine Freiwilligenarbeit, wenn ein 

erheblicher Anteil der Pflege durch Angehörige unentgeltlich bzw. nur gegen einen 

geringfügigen Anerkennungsbetrag erbracht wird. In den letzten Jahren ist die familiäre 

Pflegearbeit verstärkt ins Blickfeld geraten. Durch soziodemografische Entwicklungen 
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(Verschiebungen in der Alterspyramide, steigende Scheidungsraten, Zuwachs der 

Erwerbstätigkeit von Frauen etc.) ist der Umfang des Pflegebedarfs und der damit 

verbunden Kosten ï wenn dieser Bedarf zunehmend durch Erwerbsarbeit abgedeckt 

werden sollte ï und gleichzeitig die Unmöglichkeit der vollständigen Finanzierung durch 

die öffentliche Hand sichtbar geworden. Der dadurch entstehende Druck brachte arbeits- 

und sozialrechtliche Neuerungen hervor, die erste Schritte zu einer verbesserten Situation 

pflegender Angehöriger darstellen. Es sind sowohl arbeitsrechtliche Regelungen 

eingeführt worden (z. B. Möglichkeit der Herabsetzung der Normalarbeitszeit für die nicht 

nur vorübergehenden Betreuungspflichten von nahen Angehörigen, für Sterbebegleitung 

von nahen Angehörigen bzw. für die Begleitung von schwersterkrankten Kindern) als auch 

sozialversicherungsrechtliche Begünstigungen4. Für die Differenzierung von 

Freiwilligenarbeit wird der Haushalt ï im Gegensatz zur Familie ï als Kriterium gewählt, 

weil er empirisch besser abgrenzbar ist, allerdings entstehen auch an dieser Schnittstelle 

Graubereiche, insbesondere dort, wo Familienmitglieder nicht im eigenen Haushalt leben, 

sondern beispielsweise in der Nachbarwohnung.  

 

3. Freiwilligenarbeit in Abgrenzung zu konsumtiven Freizeitaktivitäten (Hobbys) 

Ehrenamtliches Engagement wird eindeutig als Arbeitsleistung betrachtet, womit der 

produktive Charakter ehrenamtlicher Arbeit betont wird. Mit diesem Kriterium soll 

ehrenamtliche Arbeit von konsumtiven Freizeitaktivitäten wie Hobbys unterschieden 

werden. Auch die Mitgliedschaft bei einem Verein, mit der keine produktiven Aktivitäten 

verbunden sind, zählt nicht als Freiwilligenarbeit. Dies schließt nicht aus, dass 

Ehrenamtliche aus ihrer Arbeit selbst einen Nutzen ziehen, allerdings muss das Ergebnis 

der Aktivität immer auch anderen Personen zugute kommen. Diesbezüglich treten 

Graubereiche auf, je nachdem, ob man beispielsweise als Mitglied eines Chors das 

persönliche Vergnügen des Singens oder die Leistung für die ZuhörerInnen etwa bei einer 

Benefizveranstaltung in den Vordergrund stellt. Ähnlich stellt sich die Frage, ob Mitglieder 

eines Fußballteams für sich selbst oder für die ZuschauerInnen spielen. Auch die 

Aktivitäten von Selbsthilfegruppen werden dahingehend öfter diskutiert, da die Mitglieder 

aus Eigeninteresse teilnehmen, aber jeweils von der Teilnahme anderer profitieren. Wo 

die Selbsthilfegruppen öffentlich verfügbare Wissens- und Beratungsleistungen erbringen, 

handelt es sich jedenfalls um freiwilliges Engagement. 

 

Der dem ÖFR vorgelegte Definitionsentwurf sieht eine Förderung der Allgemeinheit analog 

und in zeitgemäßer Ergänzung zur Definition der Gemeinnützigkeit im Rahmen der 

Bundesabgabenordnung (BAO)5 vor, die dann zutrifft, Ă [é] wenn die Tätigkeit dem 

Gemeinwohl auf sozialem, kulturellem, sittlichem oder materiellem Gebiet nütztñ. Dies wird 

folgendermaÇen konkretisiert: ĂDazu gehören insbesondere die Förderung der Kunst, der 

Forschung und Wissenschaft, die politische und religiöse Bildungsarbeit, die 

                                            
4
 Derzeit wird seitens des Bundes die Pensionsversicherung für pflegende Angehörige ab Stufe 3 in Höhe des 

Dienstgeberbeitrages, ab Stufe 4 in Höhe des Dienstgeber- und der Hälfte der Dienstnehmerbeiträge, ab Stufe 5 
komplett für 48 Kalendermonate übernommen. Weiters gibt es ab Pflegestufe 4 die Möglichkeit der beitragsfreien 
Mitversicherung in der Krankenversicherung. Mit 1. Juli 2009 soll eine unbefristete kostenlose Weiter- und 
Selbstversicherung in der Pensionsversicherung für pflegende Angehörige ab Pflegestufe 3 sowie eine bessere 
soziale Absicherung von pflegenden Angehörigen in der Krankenversicherung u. a. durch eine beitragsfreie 
Mitversicherung ab Pflegestufe 3 geschaffen werden.  

5
 Zur Definition der Gemeinnützigkeit siehe Kapitel 3.3.1. 
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Gesundheitsfürsorge, die Kinder-, Jugend-, Familien- und SeniorInnenbetreuung, die 

Unterstützung und Betreuung für Menschen mit Behinderung sowie für Menschen, bei 

denen aus anderen Gründen ein besonderer Betreuungs- und Hilfsbedarf besteht 

(insbesondere für Migrantinnen und Migranten, Flüchtlinge, Wohnungslose, Suchtkranke 

und Haftentlassene), die Menschenrechte, der Schutz der Frauen und Kinder vor Gewalt, 

der Sport, die Schulbildung und außerschulische Jugenderziehung, die Erziehung, die 

Volksbildung, die Berufsausbildung, der Konsumentenschutz, die Denkmalpflege, der 

Umwelt-, Natur-, Tier- und Höhlenschutz, die Kultur und Heimatkunde einschließlich der 

Brauchtumspflege, die Bekämpfung von Elementarschäden, der Katastrophenschutz und 

das Feuerwehr- und Rettungswesen, die Bürgerbeteilung bzw. die Tätigkeit der 

Bürgerinitiativen, die Selbsthilfegruppen, die Entwicklungshilfe sowie Friedensdienste im 

In- und Ausland.ñ 

 

Welche Tätigkeiten können als produktiv bezeichnet und somit ökonomisch betrachtet als 

ĂArbeitñ verstanden werden? Besondere Bedeutung kommt dem sogenannten ĂDritt-

Personen-Kriteriumñ zu. Es besagt, dass Tªtigkeiten dann produktiv sind, wenn die 

Leistung prinzipiell auch von Dritten gegen Bezahlung erbracht werden könnte. Konsum, 

im Gegensatz dazu, zeichnet sich dadurch aus, dass kein/e andere/r für den 

Konsumenten/die Konsumentin den Konsum eines bestimmten Gutes übernehmen kann 

(Erlinghagen 2004: 34). 

 

4. Freiwilligkeit in Abgrenzung zu gesetzlich verpflichtenden Formen von Arbeit 

Die Definition schließt Tätigkeiten aus, die in irgendeiner Form verpflichtend sind ï 

beispielsweise Zivildienst oder unbezahlte Praktika, die im Rahmen einer Ausbildung 

durchgeführt werden müssen. Immer wieder wird von politischer Seite überlegt, den Erhalt 

des Arbeitslosengeldes an die Durchführung gemeinnütziger Aktivitäten zu knüpfen oder 

generell ein verpflichtendes BürgerInnendienst-Jahr einzuführen. Diese Formen der 

BürgerInnendienste sind von Freiwilligenarbeit ebenfalls klar zu unterscheiden. Als solche 

bezeichnete Praktika, die selbst gewählt etwa nach Abschluss einer Ausbildung begonnen 

werden, sind jedoch als Freiwilligenarbeit zu sehen. 

 

Die gewählte Definition berücksichtigt keine Abgrenzung hinsichtlich der Motive, die 

Freiwillige verfolgen, impliziert jedoch ein altruistisches Motiv, indem die Tätigkeit für 

andere, für das Gemeinwohl erbracht wird. In der gesellschaftspolitischen Diskussion 

spielt die Frage der Motivation eine wichtige Rolle. Cnaan et al. (1996, 364) haben in einer 

Studie die Verankerung des Begriffs ĂVolunteersñ in der Bevºlkerung untersucht. Sie 

entwickelten einen Fragebogen mit 21 Items, in dem Beispiele von bestimmten Personen, 

die verschiedene Tätigkeiten durchführten, aufgelistet wurden. Die Befragten sollten 

angeben, bei welchen Personen es sich ihrer Meinung nach um Ehrenamtliche 

(Volunteers) handelte. Für die Entscheidung spielte neben den Faktoren der Freiwilligkeit, 

der Art und Höhe der Aufwandsentschädigung, dem Organisationsgrad und den 

Empfängerinnen und Empfängern der ehrenamtlichen Leistungen auch das Konzept der 

Höhe der Nettokosten ehrenamtlicher Arbeit eine Rolle. Je höher die Nettokosten (grob 

definiert als Kosten minus Nutzen, die aus der Tätigkeit entstehen) der jeweiligen Person 

eingeschätzt wurden, desto eher wurde auch ein ehrenamtliches Engagement 

wahrgenommen.  
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Mit ehrenamtlichem Engagement wird demnach häufig ein Verhalten verbunden, das nicht 

selbstverständlich und von vornherein zu erwarten ist, sondern aus ethisch höherwertigen 

Gründen erfolgt, wonach das Individuum nicht nur seine eigenen Interessen verfolgt, 

sondern auch die Bedürfnisse anderer Personen in sein Handeln mit einbezieht. Abhängig 

von der dahinterstehenden Denktradition wird ein solches Verhalten mit Begriffen wie 

Altruismus, Nächstenliebe, Solidarität und Philanthropie in Zusammenhang gebracht. 

Während der Begriff der Nächstenliebe (charity, caritas) durch die jüdisch-christliche 

Tradition geprägt wurde, basiert der Terminus Philanthropie auf der griechisch-

humanistischen Philosophie. Der Begriff des Altruismus ist auf die Denktradition des 

soziologischen Positivismus des 19. Jahrhunderts zurückzuführen. Der Begriff der 

Solidarität wiederum steht in der Tradition der ArbeiterInnenbewegung. Das christliche 

Gebot der Nächstenliebe fordert, seinen Nächsten so zu lieben wie sich selbst, wobei die 

Selbstliebe als natürlich gegeben dargestellt wird, während die Fähigkeit zur 

Nächstenliebe erlernt werden muss (Nutzinger 1993: 368ff.). 

 

Gerade aus der Sicht neuerer Entwicklungen wäre es allerdings verkürzt, freiwilliges 

Engagement als rein altruistisches Verhalten zu interpretieren, wie in den folgenden 

Kapiteln noch eingehend erläutert wird. Tatsächlich spielt eine Vielfalt an Motiven eine 

Rolle, die oft dem Begriffspaar altruistisch oder eigennutzenorientiert gar nicht eindeutig 

zuordenbar sind.  

 

 

1.3.4. Von internationalen Institutionen verwendete Definitionen  
 

Mit Freiwilligenarbeit haben sich auch verschiedene internationale Institutionen befasst, 

die von sehr ähnlichen Abgrenzungen ausgehen, wenn auch keine einheitliche Definition 

verwendet wird.  

 

Die Vereinten Nationen haben das Jahr 2001 zum ĂInternationalen Jahr der Freiwilligenñ 

ausgerufen, mit dem Ziel, die Freiwilligenarbeit zu fördern und zu erleichtern, all ihren 

Ebenen und Formen zur Anerkennung zu verhelfen sowie involvierte Institutionen und 

Organisationen zu vernetzen.6 

 

Die Internationale Arbeitsorganisation (International Labour Organization ï ILO) 

beschäftigt sich, als eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, hauptsächlich mit 

der Verbesserung der Arbeits- und Lebenssituation von Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern und hebt die Wichtigkeit hervor, die Beziehung und den Einfluss von 

Freiwilligenarbeit und Marktwirtschaft zu untersuchen. Sie tut dies nicht nur aufgrund des 

enormen Arbeitsvolumens, das die Vielzahl an Freiwilligen leistet, sondern vor allem 

basierend auf dem ökonomischen Wert, den sie durch ihre Tätigkeit erbringen.7  

                                            
6
 Siehe dazu: United National General Assembly-Follow-up to the implementation of the International Year of 

Volunteers; Report of the Secretary-General, 28 July 2008. Downloadbar unter: 
www.worldvolunteerweb.org/fileadmin/docdb/pdf/2008/World_Volunteer_Web_stuff/UNRes_A_63_184.pdf [Zugriff 
am: 11.05.2009] 

7
 Siehe dazu: International Labour Organisation-Report of the Conference: 18th International Conference of Labour 

Statisticians, Geneva, 24 Novemberï5 December 2008. Downloadbar unter: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

dgreports/---integration/---stat/documents/meetingdocument/wcms_101467.pdf [Zugriff am: 11.05.2009] 

http://www.worldvolunteerweb.org/fileadmin/docdb/pdf/2008/World_Volunteer_Web_stuff/UNRes_A_63_184.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/---stat/documents/meetingdocument/wcms_101467.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/---stat/documents/meetingdocument/wcms_101467.pdf
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Die Europäische Union und insbesondere der europäische Wirtschafts- und 

Sozialausschuss beschäftigen sich, ausgehend von den Zielen der Vereinten Nationen, 

mit den Auswirkungen der Freiwilligenarbeit auf die europäische Gesellschaft und widmen 

sich der Anerkennung und Förderung von Freiwilligenarbeit auf EU- sowie auf nationaler 

Ebene.8 

Allen drei Institutionen ist hinsichtlich ihrer Definition von Freiwilligenarbeit gemein, dass 

sie Freiwilligenarbeit sehen als: 

 

> Eine Tätigkeit, die aus freiem Willen und aus eigener Entscheidung heraus erfolgt. 

> Unentgeltlich und nicht auf finanziellen Beweggründen basiert. 

> Zugunsten Dritter, d. h. Menschen außerhalb der eigenen Familie, bzw. zugunsten 

der Gesamtgesellschaft eingesetzt wird. 

 

Wie weiter hervorgehoben wird, soll eine solche abgesteckte Begriffsbestimmung nicht nur 

die institutionellen grenzüberschreitenden Tätigkeiten erleichtern, sondern vor allem der 

Messbarmachung und internationalen Vergleichbarkeit9 im wissenschaftlichen 

Forschungsbereich dienen. 

                                            
8
 Siehe dazu: Harkin, M. (2008): Report on the role of volunteering in contributing to economic and social cohesion. 

Committee on Regional Development. European Parliament: Brüssel. Dowlnloadbar unter: 
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2008-0070+0+DOC+XML+V0//EN 
[Zugriff am: 11.05.2009] 

9
 Vgl. dazu: International Labour Organization: ĂManual on the Measurement of Volunteer Work.ò Room Document 

prepared for the 18th International Conference of Labour Statisticians to Accompany Chapter 5 of Report I, General 
Report to the ICLS. Downloadbar unter: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/---
stat/documents/meetingdocument/wcms_100574.pdf [Zugriff am: 11.05.2009] 

 United Nations Volunteers : ĂMeasuring Volunteering: A Practical Toolkitñ (2001). Downloadbar unter: 
www.independentsector.org/programs/research/toolkit/IYVToolkit.PDF [Zugriff am: 11.05.2009] 

 Europäische Union: Amtsblatt der Europäischen Union. Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses zum Thema ĂFreiwillige Aktivitªten, ihre Rolle in der europªischen Gesellschaft und ihre 
Auswirkungenñ (30.12.2006). Downloadbar unter: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:325:0046:0052:DE:PDF [Zugriff am: 11.05.2009] 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2008-0070+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/---stat/documents/meetingdocument/wcms_100574.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/---stat/documents/meetingdocument/wcms_100574.pdf
http://www.independentsector.org/programs/research/toolkit/IYVToolkit.PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:325:0046:0052:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:325:0046:0052:DE:PDF
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1.4. Freiwilligenarbeit unter arbeitsrechtlichen Gesichtspunkten 
Eva Maria Eder 

 

 

1.4.1. Abgrenzung zwischen Freiwilligenarbeit und einem 
Arbeitsverhältnis  
 

Durch die skizzierten Definitionen werden zwar Wunsch und Wille von Freiwilligen und 

Freiwilligenorganisationen dargestellt, für eine klare Abgrenzung der Freiwilligenarbeit zu 

einem Arbeitsverhältnis aus rechtlicher Sicht sind diese Kriterien aber nicht geeignet oder 

jedenfalls nicht ausreichend. Immerhin haben eine ganze Reihe arbeitsrechtlicher 

Bestimmungen zum Schutz der ArbeitnehmerInnen zwingenden Charakter und sind 

somit auf das Vertragsverhältnis (den Arbeitsvertrag) unabhängig vom Willen der 

Vertragsparteien (ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen) anwendbar. Beispiele für 

zwingende Bestimmungen sind etwa Mindestentgeltregelungen (Kollektivverträge, 

Mindestlohntarife), das Arbeitszeitrecht (mit einer Begrenzung der täglichen/wöchentlichen 

Maximalarbeitszeit) oder das Dienstnehmerhaftpflichtrecht (Beschränkung der 

Regresspflicht von Dienstnehmerinnen und Dienstnehmern für Schäden, die sie dem 

Dienstgeber/der Dienstgeberin oder Dritten bei der Ausübung ihrer Tätigkeit zufügen).  

 

WIE KANN FREIWILLIGENARBEIT ABGEGRENZT WERDEN? 

Rechtsprechung und Lehre haben im Laufe der Zeit Prüfungsschemata zur Abgrenzung 

eines Arbeitsverhältnisses zu anderen Formen der Beschäftigung ï vor allem im Hinblick 

auf freie Dienstverhältnisse ï herausgebildet. Ein Arbeitsverhältnis besteht demnach bei 

Vorliegen der persönlichen Abhängigkeit des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin vom 

Arbeitgeber/von der Arbeitgeberin. Ob diese persönliche Abhängigkeit gegeben ist, wird 

anhand eines sogenannten beweglichen Systems geprüft. Dabei sind die verschiedensten 

Tatbestandselemente in ihrer Gesamtheit abzuwägen und zu bewerten. 

 

Indizien für das Vorliegen von persönlicher Abhängigkeit und damit eines 

Arbeitsverhältnisses sind insbesondere die folgenden wesentlichen Beurteilungskriterien: 

> Eingliederung des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin in die Organisation des 

Arbeitgebers/der Arbeitgeberin  

> Weisungsrecht des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin (z. B. betreffend Arbeitsort und 

Art der Erbringung der Dienstleistung é)  

> persönliche Arbeitspflicht des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin 

 

Daneben spielen weitere (Ăschwªchereñ) Elemente eine Rolle, wie etwa die 

Kontrollunterworfenheit, die disziplinäre Verantwortung, Treue- oder Berichtspflichten des 

Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin oder die steuerliche oder sozialversicherungsrechtliche 

Behandlung eines Vertrags.10 

                                            
10

 Entgegen einer weit verbreiteten Meinung ist die wirtschaftliche Abhängigkeit eines Arbeitnehmers/einer 
Arbeitnehmerin vom Arbeitgeber/von der Arbeitgeberin kein Kriterium, das zwingend für das Vorliegen eines 
Arbeitsverhältnisses spricht; immerhin könnte der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin seinen/ihren Lebensunterhalt 
auch aus anderen Einkünften decken. Ebenso wenig entscheidend für die Differenzierung ist die Benennung einer 
Tätigkeit durch die Parteien, etwa in einem schriftlichen Vertrag; auch dies kann bloß ein Indiz in die eine oder 
andere Richtung sein. 
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Die Freiwilligenarbeit weist häufig ï zum Teil sogar deutliche ï Merkmale auf, die als 

fremdbestimmte, persönliche Abhängigkeit gedeutet werden könnten. So kommt es auch 

bei der Freiwilligenarbeit zur Entgegennahme von Weisungen, zur Einhaltung einheitlicher 

örtlicher und zeitlicher Bindungen (z. B. Dienst- oder Einsatzpläne) und damit zu einer 

gewissen in der Praxis gar nicht vermeidbaren Eingliederung in eine Organisation. In aller 

Regel müssen auch Freiwillige Sicherheitsvorschriften, betriebliche Ordnungsvorschriften 

(z. B. Uniform) und Qualitätsstandards (z. B. Ausbildung) einhalten. Die 

Kommandostruktur der freiwilligen Feuerwehren oder Rettungen, die alle nur mithilfe 

freiwilliger MitarbeiterInnen funktionieren, ist ein geradezu klassisches Beispiel dafür.  

 

Würde man die formale Prüfung der persönlichen Abhängigkeit, wie sie für die 

Abgrenzung eines Arbeitsverhältnisses zum freien Dienstverhältnis durchaus geeignet ist, 

auch für den Bereich der Freiwilligenarbeit unreflektiert übernehmen, käme man zum in 

vielen Fällen durchwegs unerwünschten Ergebnis, dass eigentlich Arbeitsverhältnisse 

vorlägen und damit das Arbeitsrecht in seiner Gesamtheit anwendbar wäre. Es wird 

schnell klar, dass das für die herkömmliche Abgrenzung von Arbeitsverhältnissen 

entwickelte Prüfungsschema für die Abgrenzung zur Freiwilligenarbeit nicht oder jedenfalls 

nicht gänzlich geeignet ist. 

 

WAS SIND GEEIGNETE KRITERIEN FÜR DIE ABGRENZUNG DER 

FREIWILLIGENARBEIT? 

In Zusammenhang mit der Freiwilligenarbeit darf der Wille der Vertragsparteien auf die 

freiwillige Leistung unbezahlter Arbeit nicht völlig außer Acht gelassen werden, ohne dabei 

den Weg für Missbrauch zu öffnen. Denn der Schutz der Schwächeren, hier der 

ArbeitnehmerInnen bzw. Freiwilligen, muss weiterhin im Vordergrund stehen.  

  

Ein Ansatz, den Willen bei der Prüfung der Abgrenzung zu berücksichtigen, kann darin 

bestehen, dass auch bei Verhältnissen, die deutliche Merkmale einer persönlichen 

Abhängigkeit zeigen, der überwiegende Zweck der Tätigkeit hinterfragt wird. So kann 

entschieden werden, ob im Einzelfall eine freiwillige Tätigkeit oder ein Arbeitsverhältnis 

vorliegt. 

 

Für Freiwilligenarbeit spricht, wenn folgende Kriterien überwiegen: 

 

> keine vertragliche Verpflichtung zur Arbeitsleistung  

> kein Entgelt (aber Aufwandersatz zulässig)  

> Wille auf freiwillige Tätigkeit gerichtet 

 

Das Vorliegen dieser Kriterien muss jeweils im Einzelfall beurteilt werden. Kritisch bleibt 

die Frage, wie die Parteien diese Kriterien jeweils nachweisen. Insofern kann auch damit 

keine Möglichkeit für eine klare Abgrenzung und damit Rechtssicherheit für alle Beteiligten 

geschaffen werden.  

 

ABSCHLIESSENDE ANMERKUNG 

Es fehlt derzeit an der Klarheit in der Abgrenzung und damit an der Rechtssicherheit für 

die Betroffenen, die letztlich ï bis zu einer allfälligen Entscheidung eines Gerichts oder 
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einer Behörde ï nie völlig sicher sein können, ob eine Tätigkeit als Freiwilligenarbeit oder 

als Arbeitsverhältnis zu qualifizieren ist. Dies stellt ebenso wenig zufrieden wie die 

Tatsache, dass hier das ĂAlles oder Nichts-Prinzipñ gilt: Entweder ist das Arbeitsrecht in 

seiner Gesamtheit anzuwenden oder gar nicht, und dies, obwohl einiges dafür spricht, 

gerade gewisse Schutzvorschriften gesetzlich vorzuschreiben und so die Situation der 

Freiwilligen zu vereinheitlichen. Eine oft geäußerte Forderung wäre die ausdrückliche 

Gleichstellung der Freiwilligen mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Bereich des 

DienstnehmerInnenhaftpflichtrechts (Klarstellung Anwendungsbereiche in § 1 DHG). In 

diesem Zusammenhang wird auch diskutiert, dass Organisationen, die ihre Tätigkeiten 

(auch) mit Freiwilligen erbringen, zwingend entsprechende Ergänzungen zum Schutz der 

Freiwilligen in ihren Betriebs- bzw. Vereinshaftpflichtversicherungen abschließen sollen. 

 

Derartige Fragen setzen die gesetzliche Normierung eines Vertragstypus für die 

Freiwilligenarbeit voraus, für den bestimmte Schutzvorschriften ex lege anwendbar sind. 

 

 

1.4.2. Rechte und Pflichten im Bereich der Freiwilligenarbeit 
 

Zentrale Elemente eines Dienstvertrags ï z. B. Leistungspflicht ï fehlen der 

Freiwilligenarbeit. Entsprechend fehlt es auch an Sanktionsmöglichkeiten, die das 

Arbeitsrecht den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern in die Hand gibt, um auf disziplinäre 

Vergehen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu reagieren. Einzig der im 

Vereinsrecht mögliche Ausschluss eines Mitglieds bietet für diesen Bereich den 

Organisationen eine gesetzlich verankerte Möglichkeit, auf schwere Vergehen zu 

reagieren, die den Verein schädigen.11 

 

Dies bedeutet nicht, dass Freiwillige und Organisationen nicht Pflichten, wie 

Treuepflichten, zueinander haben: Freiwillige unterliegen wohl einer 

Verschwiegenheitspflicht und haben umgekehrt ein Recht auf Gleichbehandlung. Am 

häufigsten ergeben sich derzeit Rechte und Pflichten Freiwilliger aus den Berufsrechten 

(z. B. Sanitätergesetz) der Tätigkeiten, die sie freiwillig ausüben (z. B. 

Anordnungsbefugnis der Notärztin/des Notarztes gegenüber einem 

Rettungssanitäter/einer Rettungssanitäterin). Für den Bereich der Freiwilligenarbeit, der in 

Vereinen organisiert ist, bietet das Vereinsgesetz einen Katalog von Rechten und Pflichten 

seiner Mitglieder. Eine allgemeine Darstellung der Rechte und Pflichten im Bereich der 

Freiwilligenarbeit scheitert aber daran, dass allgemeine und damit tätigkeitsübergreifende, 

für alle Bereiche der Freiwilligenarbeit gültige Regelungen fehlen. Bisher beschränkt sich 

dies auf Berufs-/Tätigkeitsrechte oder auf interne Organisationsnormen. Es gibt eine Reihe 

von Bestimmungen, die ex lege auf ArbeitnehmerInnen und arbeitnehmerähnliche 

Personen anwendbar sind, nicht aber auf Freiwillige, obwohl ihre Anwendung auch in 

diesem Bereich durchaus zielführend wäre. Dies gilt beispielsweise für das 

Dienstnehmerhaftpflichtrecht. Hier ist durchaus Handlungsbedarf erkennbar.  

                                            
11

 Ob bzw. unter welchen Voraussetzungen ein Mitglied aus einem Verein ausgeschlossen werden kann, hängt von der 
diesbezüglichen Regelung in den Statuten des betreffenden Vereins ab.  
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1.4.3. Unfallversicherungs- und steuerrechtliche Aspekte der 
Freiwilligenarbeit 
 

Ein wichtiger Aspekt für Menschen, die Freiwilligenarbeit leisten, ist die Rechtssicherheit, 

bei der Ausübung ihrer Tätigkeit über ausreichenden Unfallversicherungsschutz zu 

verfügen (Unfallversicherung, Invaliditätspension). Bisher ist lediglich ein auf die wichtigen 

Bereiche der Blaulichtorganisationen (Rettung, Feuerwehren) eingeschränkter 

Unfallversicherungsschutz vorgesehen: Unfälle, die Personen bei der Ausübung ihrer 

freiwilligen Tätigkeit bei Blaulichtorganisationen erleiden, sind gemäß § 176 Abs. 1 lit. 7a 

ASVG Arbeitsunfällen gleichgestellt. Damit haben Freiwillige, die bei Ausbildung, Übung 

und Einsatzfall in Blaulichtorganisationen verunfallen, Anspruch auf Behandlung, 

Rehabilitation und Versehrtenrente. Der Bundesminister für Gesundheit kann auf Antrag 

der jeweiligen in § 176 Abs. 1 Z 7 lit. a ASVG genannten Körperschaft durch Verordnung 

diese in die Zusatzversicherung in der Unfallversicherung einbeziehen, sofern die 

wirtschaftlichen Bedürfnisse der Angehörigen dieser Körperschaft einen zusätzlichen 

Versicherungsschutz erfordern.  

 

Für ehrenamtlich tätige BewährungshelferInnen nach dem Bewährungshilfegesetz sowie 

für ehrenamtlich tätige SachwalterInnen nach dem Vereinssachwalter- und 

Patientenanwaltsgesetz (in der Regel Organisationen, die mit Bundeseinrichtungen oder in 

ihrem Auftrag tätig werden ï wie der Verein VertretungsNetz ï Sachwalterschaft, die 

Haftentlassenenhilfe etc.) hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass diese in der Kranken- 

und Unfallversicherung bei der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter (BVA) 

pflichtversichert sind. 

 
Für andere Bereiche der Freiwilligenarbeit besteht keine gesetzliche Vorsorge für eine 
Unfallversicherung. Hier sind die Freiwilligen darauf beschränkt, von ihren Organisationen 
privat unfallversichert zu werden. 

 

Zur Frage, ob bzw. inwieweit Aufwandsentschädigungen, die Freiwillige für ihre 

Tätigkeiten erhalten, der Bemessungsgrundlage für Sozialversicherung und/oder 

Einkommensteuer hinzuzurechnen sind, bieten die Vereinsrichtlinien 2001 (Erlass des 

Bundesministeriums für Finanzen, GZ 06 5004/10-IV/6/01) Erleichterungen für 

Ăehrenamtlich tªtige Vereinsfunktionªreñ an. Sie stellen klar, dass die ¦bernahme 

ehrenamtlicher Vereinsfunktionen kein Dienstverhältnis begründet, auch wenn laufend 

(pauschale) Aufwandsentschädigungen gezahlt werden (Rz 763 VereinsR 2001). Vielmehr 

entsteht bei Aufwandsentschädigungen bis 75 Euro pro Monat keine Steuerpflicht (Rz 

772). Bei höheren Einnahmen ist ohne Nachweis ein Betrag von 75 Euro monatlich als 

Betriebsausgaben oder Werbungskosten abzusetzen.  

 

Auch hier wäre eine Ausweitung des Betrags ebenso wie eine Ausdehnung der 

Begünstigung auf Freiwilligenarbeit generell und dies auch außerhalb des Vereinswesens 

(z. B. gemeinnützige GmbH) wünschenswert. 
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1.5. Methodische Anmerkungen zur Operationalisierung von 
Freiwilligenarbeit 
 

Wie aus den einführenden Darstellungen ersichtlich wurde, herrscht kein einheitliches 

Begriffsverständnis zu freiwilligem Engagement. Insbesondere im Alltagsgebrauch wird 

damit sehr Unterschiedliches verbunden. Umso höher sind im Rahmen einer empirischen 

Erhebung die Ansprüche an den Fragebogen. Die gewählte Definition muss in den 

gestellten Fragen operationalisiert werden, d. h. die Formulierung der Fragen muss 

sicherstellen, dass die befragten Personen weitestgehend das Gleiche unter freiwilligem 

Engagement verstehen. 

 

Äußerst sensibel reagieren die Ergebnisse zudem auf unterschiedliche 

Erhebungsmethoden. Je nachdem, wie die Zahl der Ehrenamtlichen erhoben wird, 

kommen verschiedene Studien zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen (von Rosenbladt 

1999: 399). Je nach Methode stehen verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung ï 

beispielsweise können den Befragten bei einer persönlichen Befragung Listen mit 

Beispielen vorgelegt werden, was bei einer telefonischen Erhebung nur sehr 

eingeschränkt möglich ist.  

 

Diese methodischen Voraussetzungen wirken sich vor allem auf die Vergleichbarkeit von 

Daten aus. Aufgrund unterschiedlicher Definitionen, Methoden und Instrumente 

(Fragestellungen in Fragebögen) lassen sich verschiedene Studien kaum vergleichen, was 

auf den Vergleich internationaler Studien zutrifft. Der deutsche Freiwilligensurvey, bei dem 

es um eine umfassende Erhebung zu verschiedenen Formen der Beteiligung geht, 

definiert Freiwilligenarbeit anders und ging differenzierter vor, indem beispielsweise 

Vereinsmitgliedschaft und freiwilliges Engagement erhoben wurden und dadurch 

Unterschiede transparenter waren (Gensicke 2005: 430ff.). 

 

Bei der empirischen Untersuchung, die diesem Bericht zugrunde liegt, handelt es sich um 

eine Zusatzbefragung, die im Rahmen einer Mikrozensus-Erhebung von Statistik Austria 

im Winterquartal 2006 durchgeführt wurde und auf zehn Minuten beschränkt war. Davor 

mussten Fragen zu etwaigen Änderungen in den vorliegenden soziodemografischen 

Strukturmerkmalen beantwortet werden. Diese Daten ï das ist der Vorteil dieser 

Herangehensweise ï liefern einen wichtigen Hintergrund für die Beteiligungsstruktur 

Freiwilliger und konnten daher für den vorliegenden Bericht ebenfalls herangezogen 

werden. Die Beschränkung auf zehn Minuten war hingegen eine klare Restriktion bei den 

Möglichkeiten der Erhebung verschiedener Beteiligungsformen.  

 

Durch die Wahl der Methodik ï bei der Mikrozensus-Zusatzerhebung (2006) handelte es 

sich um eine telefonische Befragung ï lassen sich die Daten auch nur bedingt mit den 

Daten vergleichen, die im Jahr 2000 in Österreich erhoben wurden. Damals wurden 

persönliche Befragungen durchgeführt. Insbesondere bei der Zuordnung zu den 

verschiedenen Tätigkeitsbereichen wurde eine andere Unterteilung getroffen. Daher fiel 

die Entscheidung, nur sehr eingeschränkt und mit entsprechenden Vorbehalten Vergleiche 

zu früheren Jahren zu ziehen.  
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2. GESELLSCHAFTLICHE BEDEUTUNG VON FREIWILLIGEM 
ENGAGEMENT IM INTERNATIONALEN DISKURS 
Michael Meyer, Eva More-Hollerweger, Arno Heimgartner, Stefanie Mackerle-Bixa 

 

 

2.1. Einleitung und Hintergrund 
 

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Funktionen von Freiwilligenarbeit. Diese 

wurden in den letzten Jahren als Forschungsgegenstand verschiedenster Disziplinen 

aufgegriffen und unter Schlagworten wie Sozialkapital, Partizipation, Zivilgesellschaft oder 

New Governance analysiert. Im Rahmen von ehrenamtlicher Tätigkeit werden Leistungen 

erbracht, die den sozialen, kulturellen, politischen und ökologischen Zusammenhalt und 

die wechselseitige Unterstützung von Menschen fördern. Der Anspruch auf Mitgestaltung 

soll auf lokaler, nationaler und supranationaler Ebene eingelöst werden. Freiwilligenarbeit 

und ganz allgemein zivilgesellschaftliches Engagement lassen sich in ökonomischen 

Parametern darstellen, umfassen aber darüber hinaus symbolische Dimensionen wie 

Ehre, Status und Einsatzbereitschaft. Über ihr Lern- und Sinnstiftungspotenzial wirkt die 

Freiwilligenarbeit schließlich auf die Akteurinnen und Akteure zurück. Neben den anderen 

Hauptformen von Arbeit, also Erwerbsarbeit und familiäre Arbeit, ist die ehrenamtliche und 

Freiwilligenarbeit damit ein wichtiger Teilbereich gesellschaftlicher Wertschöpfung und 

trägt überdies zu soziokultureller Integration sowie Veränderung von Gesellschaft bei.  

 

 

2.2. Funktionen von Freiwilligenarbeit im internationalen Diskurs 
 

Mit Freiwilligenarbeit werden oft große Hoffnungen und Potenziale für künftige 

gesellschaftliche Entwicklungen verbunden (Beher et al. 2000: 17). Im Folgenden werden 

verschiedene Funktionen wie Förderung der wirtschaftlichen Wertschöpfung, soziale 

Integration oder intergenerationelle Solidarität diskutiert, die der Freiwilligenarbeit 

zugeschrieben werden. Gerade aus sozialpolitischer Perspektive sind diese Funktionen 

kritisch zu hinterfragen, einerseits im Hinblick auf die gesellschaftliche Arbeitsteilung von 

bezahlter und unbezahlter Arbeit, mit der wesentliche Konsequenzen für die soziale 

Sicherung verbunden sind. Andererseits stellt auch die Verteilung verschiedener Formen 

ehrenamtlicher Arbeit ein potenzielles Feld für Benachteiligung dar, wie insbesondere in 

den Kapiteln 6 (Gender) und 9 (Migrantinnen und Migranten) noch ausführlich erläutert 

wird. 

 

Der gesellschaftliche Nutzen von Freiwilligenarbeit kann folgendermaßen systematisiert 

werden: 

 

> Wirtschaftlich, als Beitrag zur Wertschöpfung. Auch wenn Freiwilligenarbeit nicht 

direkt monetär abgegolten wird, werden Dienstleistungen und Produkte mit 

ökonomischem Wert erzeugt. Verschiedene Ansätze beschäftigen sich mit der 

wirtschaftlichen Bewertung von Freiwilligenarbeit (Anheier et al. 2003). 

> Politisch, im Sinne von Teilnahme an kollektiv bindenden Entscheidungen. Viele 

zivilgesellschaftliche Organisationen, in denen BürgerInnen freiwillig tätig sind, 
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beteiligen sich an politischen Entscheidungsprozessen und tragen somit zu deren 

demokratischer Qualität und Legitimierung bei, sei es nun in den Bereichen 

Ökologie, Menschenrechte oder Sozialpolitik. 

> Sozial im engeren Sinn: Freiwilligenarbeit unterstützt den Aufbau von sozialem 

Kapital, die Inklusion und Integration verschiedener sozialer Bevölkerungsgruppen 

sowie die Gemeinschaftsbildung. Im Anschluss an die Studien von Robert Putnam 

(z. B. Putnam 1994, 1995; Putnam/Feldstein/Cohen 2003) besteht soziales Kapital 

vor allem aus gemeinsam geteilten Normen und vertrauensvollen Beziehungen 

zwischen Akteurinnen und Akteuren. 

> Instrumentell im Sinne der Realisierung von Zielen. Schließlich leistet 

Freiwilligenarbeit beachtliche Beiträge in jenen gesellschaftlichen Teilsystemen, in 

denen sie verrichtet wird: Kultur und Kunst, Sport und Freizeit, Religion und 

Kirchen, Soziales und Gesundheit etc. 

 

 

2.2.1. Beitrag zur Wirtschaft 
 

Ehrenamtliche Arbeit wird definiert als eine Leistung für andere. Diese erfolgt zwar 

unbezahlt und hat daher keinen Preis, wohl aber einen ökonomischen Wert. Wie andere 

Aktivitäten außerhalb des Marktes wurde ehrenamtliche Arbeit lange Zeit kaum als 

ökonomischer Beitrag zur Wohlfahrt wahrgenommen. Sie geht beispielsweise nicht in die 

Berechnung des Bruttoinlandsprodukts ein, das als wesentlicher Wohlfahrtsindikator gilt 

und gewöhnlich zur Darstellung der wirtschaftlichen Situation eines Landes herangezogen 

wird. Zwar existieren mittlerweile alternative Systeme von Kennzahlen, die ein 

umfassenderes Bild der ökonomischen Lage von Ländern zeichnen sollen (Glatzer/Zapf 

1984), bzw. gibt es Bestrebungen, Nicht-Marktleistungen in das Ăsystem of national 

accountsñ zu integrieren (Anheier et al. 2003)12, doch solche Ansätze sind im 

Alltagsgebrauch wirtschaftlicher Kennzahlen wenig verbreitet. Dies ist insofern 

problematisch, als unbezahlte Arbeit ein wesentlicher Beitrag für das Funktionieren einer 

Gesellschaft und damit auch für die ökonomische Leistungsfähigkeit eines Landes ist.  

 

Aus sozialpolitischer Perspektive stellt sich die Situation etwas anders dar. Die 

ökonomische Bedeutung von Freiwilligenarbeit wird grundsätzlich wahrgenommen, auch 

wenn das Ausmaß mangels Dokumentation nicht immer klar erkenntlich ist. Sie gewinnt 

vor allem dort an Bedeutung, wo sie traditionell oder pionierhaft als Alternative zu 

staatlichen Leistungssystemen in Frage kommt, also vordergründig im Sozialbereich. 

Insbesondere in Zeiten knapper Budgets für Sozialorganisationen, wenn Personalkosten 

zum essenziellen Problem werden, wird auch das Potenzial der Freiwilligenarbeit stärker 

relevant.  

 

Soziale Dienste sind allerdings nur ein Teil der (unter anderem) von Freiwilligen 

erbrachten Leistungen. Sie stellen insofern einen Sonderfall dar, als im Sozialbereich 

Staat, Markt, Nonprofit Sektor und informeller Sektor nebeneinander ï teils komplementär, 

teils substituierend ï als Anbieter auftreten (siehe Kapitel 10). Bei anderen ehrenamtlichen 

                                            
12

 Siehe auch www.ccss.jhu.edu/index.php?section=content&view=9&sub=11 [Zugriff am: 05.05.2009] 

http://www.ccss.jhu.edu/index.php?section=content&view=9&sub=11
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Tätigkeiten trifft dies weniger zu, denn dabei steht die Dienstleistung selbst oft nicht im 

Vordergrund, sondern eher der Prozess der Erbringung, die Beziehung zwischen den 

Beteiligten oder die Partizipation am gesellschaftlichen Leben ï wie dies auch im 

Sozialbereich der Fall sein kann. Beispielsweise wird der örtliche Kirchenchor oder 

Sportverein kaum durch gewinnorientierte oder öffentliche Unternehmen ersetzt werden. 

Neben dem ökonomischen Aspekt geht es hier viel mehr auch um den sozialen und 

partizipatorischen Aspekt der Aktivitäten. 

 

TABELLE 1: WÖCHENTLICHES ARBEITSVOLUMEN FREIWILLIGER IN STUNDEN 

Bereich  Stunden pro Woche 

Katastrophenhilfe 1.575.932 

Kultur 1.761.588 

Umwelt 349.906 

Religion 1.026.121 

Soziales 564.689 

Politik 640.905 

Gemeinwesen 278.223 

Bildung 302.910 

Sport 1.418.408 

Summe formelle Freiwilligenarbeit 7.918.683 

Informelle Freiwilligenarbeit 6.773.996 

Summe Freiwilligenarbeit gesamt 14.692.679 

Hochgerechnet; gewichtet 
Quelle: Mikrozensus-Zusatzerhebung (2006); eigene Berechnungen 

 

Als quantifizierender Zugang können die Arbeitsstunden herangezogen werden, aus 

denen sich Vollzeitäquivalente an Personal berechnen lassen. Insgesamt wurden von 

Freiwilligen in Österreich ï hochgerechnet aus den Daten der Mikrozensus-

Zusatzerhebung ï im Jahr 2006 wöchentlich knapp 14,7 Millionen Arbeitsstunden 

geleistet: knapp 8 Millionen unter Einbindung in eine Organisation, also in Form von 

formeller Freiwilligenarbeit, und 6,7 Millionen in Form von informeller Freiwilligenarbeit. 

Umgerechnet in Vollzeitäquivalente, entspricht dies einem Arbeitsvolumen von rund 

425.000 Vollzeiterwerbstätigen (40 Stunden/Woche) bzw. 13 % der unselbstständig 

Erwerbstätigen in Österreich (Statistik Austria 2008: 34). 

 

Ergebnisse älterer Studien lassen einen Vergleich aufgrund methodischer Unterschiede 

nur bedingt zu und sind daher mit Vorsicht zu betrachten.13 Eine Studie aus dem Jahr 

2000 (Hollerweger 2001: 56) ermittelte ein Volumen von 16,7 Millionen wöchentlicher 

Arbeitsstunden Freiwilliger. Dies deutet auf einen Rückgang von Freiwilligenarbeit (um 

                                            
13

 Die methodischen Unterschiede werden in Kapitel 1.4. kurz erläutert. 
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knapp 12 %), wobei informelle stärker betroffen ist als formelle. Letztere verringerte sich 

von 8,7 Millionen auf 7,9 Millionen wöchentliche Arbeitsstunden (rund 9 %), informelle 

Freiwilligenarbeit von knapp 8 Millionen auf 6,8 Millionen (knapp 15 %).14 Auch eine Studie 

aus der Schweiz geht von einem rückläufigen freiwilligen Engagement zwischen 1997 und 

2007 aus, während in Deutschland freiwilliges Engagement zwischen 1999 und 2004 

zugenommen hat (Gensicke 2005: 17). 

 

 

2.2.2. Soziales und gesellschaftliches Zusammenleben: Der 
Sozialkapital-Ansatz 
 

Neben einer wirtschaftlichen Funktion leistet Freiwilligentätigkeit auch einen tragenden 

Beitrag für das gesellschaftliche Zusammenleben, den Zusammenhalt und die Solidarität. 

Der Mensch schöpft sein kulturelles Dasein aus dem sozialen Miteinander. Soziale 

Unterstützung durch andere Personen ï in Form von Hilfe, Rat und Zuneigung ï ist 

darüber hinaus in vielen Lebenssituationen hilfreich. Sie realisiert Lebensmöglichkeiten 

und reduziert Belastungen, die insbesondere bei Einsamkeit entstehen können. In den 

Zeiten schwindender Bedeutung traditioneller gesellschaftlicher Strukturen bilden sich 

neben den klassischen Netzwerken wie Familie oder Nachbarschaft auch verstärkt 

gesellschaftliche Gemeinschaften, die solche Funktionen erfüllen können. In sozialen 

Netzwerken aus Verwandten, Freundinnen und Freunden, Kolleginnen und Kollegen oder 

Bekannten eingebunden zu sein, hat sehr hohe Bedeutung für die persönliche 

Gesundheit, d. h. für das persönliche Wohlbefinden sowie die Zufriedenheit mit dem 

Leben und der Arbeitssituation (Denz 2005: 7). Genau diese Netzwerke, Kontakte, Werte, 

Haltungen sowie gegenseitiges Vertrauen sind auch für die soziale und wirtschaftliche 

Entwicklung einer Gesellschaft notwendig. Verstädterung, wachsende Flexibilität, Mobilität 

und steigende Anforderungen des Arbeitsmarktes sind Ausdruck unseres 

gesellschaftlichen Wandels, in dem sich auch traditionelle primäre soziale Netze stark 

verändert haben (Nestmann/Schmerl 1990: 9f.).  

 

Der Soziologe Robert Putnam fasst die genannten Komponenten ï (i) interpersonales 

Vertrauen, (ii) Normen gegenseitiger Solidarität und (iii) Beteiligung an 

zivilgesellschaftlichen Netzwerken ï in seinem Konzept des ĂSozialkapitalsñ zusammen 

(Putnam 1994). Auf die moderne Gesellschaft angewendet, entwickelt Putnam aus der 

historischen Analyse die These, dass die Beteiligung in organisierten sozialen 

Netzwerken, z. B. in Sportvereinen, Theater- oder anderen Interessengruppen, die 

Entstehung von Vertrauen erleichtert und dadurch den gesellschaftlichen Zusammenhalt 

fördert. Sozialkapital, das zeigt Putnam vor allem in seiner vergleichenden Analyse von 

Nord- und Süditalien (Putnam 1994), trägt auf diese Art wesentlich zum wirtschaftlichen 

Wachstum bei. Dadurch entsteht jenes unsichtbare Netzwerk aus vertrauensvollen 

Beziehungen und etablierten sozialen Normen, die etwa Unternehmensgründungen oder 

andere riskante wirtschaftliche Entscheidungen erleichtern und wirtschaftlichen Erfolg 

fördern, indem sie als eine Art soziale Infrastruktur positive externe Effekte auf eine 

Volkswirtschaft haben. 
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 Weitere Ausführungen siehe Kapitel 12. 
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Der Begriff des sozialen Kapitals ï neben dem ökonomischen und kulturellen Kapital ï 

geht auf den französischen Soziologen Pierre Bourdieu und seine Arbeiten zu sozialer 

Ungleichheit zurück. Er beschreibt Sozialkapital als die Gesamtheit der aktuellen und 

potenziellen Ressourcen, die mit dem Besitz eines dauerhaften Netzes von mehr oder 

weniger institutionalisierten Beziehungen gegenseitigen Kennens oder Anerkennens 

verbunden sind. Sozialkapital kann somit innerhalb von Beziehungen entstehen und 

vergehen. Im Sinne des Begriffs kann die Zugehörigkeit zu einer Gruppe als eine 

Ressource aufgefasst werden, die es einem Akteur bzw. einer Akteurin ermöglicht, sowohl 

für sich selbst als auch für die Gruppenmitglieder positive Auswirkungen zu erzielen 

(Bourdieu 1983).  

 

Freiwilligentätigkeit ist eine starke Basis zur Akkumulierung des Sozialkapitals: Sie schafft 

soziale Netzwerke und Bindungen, fördert soziale Kompetenzen wie Empathie oder 

Toleranz, die Fähigkeit, um Hilfe zu bitten oder Hilfe anzubieten, Konfliktfähigkeit sowie 

solidarisches Verhalten. Somit ist Freiwilligenarbeit ein Gewinn sowohl für den Einzelnen 

als auch für ein Kollektiv. Der Forschung stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, 

inwieweit über Freiwilligenarbeit und zivilgesellschaftliches Engagement benachteiligte 

und ausgeschlossene Gruppen Zugang zu sozialem Kapital erhalten. 

 

 

2.2.3. Gesellschaftliche und politische Partizipation im 
europäischen Vergleich 
 

Die Bedeutung der Freiwilligenarbeit kann auch in der Partizipation an gesellschaftlichen 

Prozessen gesehen werden. Verstärkte Teilhabe innerhalb der Zivilgesellschaft sowie 

Beteiligung in organisierten sozialen Netzwerken, z. B. in Sportvereinen, Theatergruppen 

oder anderen Interessengemeinschaften15, so auch Putnam (1994), könne die Integration 

unterschiedlichster sozialer Gruppen fördern und einen Beitrag zur Stärkung des 

gesamtgesellschaftlichen Sozialkapitals leisten (Putnam 1994; Putnam 2000; Tocqueville 

1976).  

 

Auf Basis der ESS-Daten (European Social Survey) wurden im Rahmen des Forschungs-

Netzwerks CINEFOGO (Civil Society and New Forms of Governance in Europe)16 

standardisierte Fragen zur BürgerInnenbeteiligung in Europa erarbeitet. Dabei wurden 

Mitgliedschaft in NPOs, informelle Beteiligung, Spenden, Freiwilligenarbeit und politisches 

Engagement als Formen von BürgerInnenbeteiligung identifiziert.  

 

Politische Partizipation, als eine Beteiligungsform, ist ein grundlegender Pfeiler in der 

Wahrung und Nutzung von Demokratie, indem sich BürgerInnen aktiv mit politischen 

Themen auseinandersetzen oder diese mitentscheiden. Grundlage für politische 

                                            
15

 Dies setzt allerdings eine entsprechende Kultur in diesen Organisationen voraus ï es gibt ebenso zahlreiche 
Beispiele von Freiwilligenorganisationen, in denen genau das Gegenteil vermittelt wird, nämlich Intoleranz, 
Gruppendruck, einseitige Ansichten etc. So kann Sozialkapital durchaus die Form exklusiver Netzwerke annehmen, 
von denen viele Individuen ausgeschlossen bleiben. ĂSozialkapital ist somit nicht per se ein Garant gesellschaftlicher 
Integration, wenn es an br¿ckenbildendem Kapital fehlt.ñ (Vogt 2005: 152) 

16
 www.cinefogo.org/ [Zugriff am: 05.05.2009] 

http://www.cinefogo.org/
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Partizipation ist Vertrauen: in die Rechtsstaatlichkeit, in die politischen Institutionen, aber 

auch in die MitbürgerInnen. Die Beziehung zwischen Vertrauen und Demokratie kann 

daher in wechselseitiger Abhängigkeit gesehen werden: Einerseits reproduziert sich 

Vertrauen aus Demokratie, andererseits ist es eine Grundvoraussetzung zur 

Demokratiesicherung.  

 

Aufgrund der Ergebnisse des CINEFOGO-Forschungsnetzwerkes zeigt sich, dass 

insbesondere in Ländern mit langjähriger demokratischer Tradition, starkem Sozialsystem 

und geringer sozialer Ungleichheit auch ein höheres Partizipationsniveau besteht. Soziale 

Sicherheit, Vertrauen in Mitmenschen und das politische System sind demnach eine 

wichtige Grundlage zur Förderung einer aktiven Zivilgesellschaft. 

 

ABBILDUNG 1: POLITISCHES ENGAGEMENT IN EUROPA 

-0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6

Norwegen

Schweden

Finnland

Österreich

Dänemark

Deutschland

Frankreich

Luxemburg

Vereinigtes Königreich

Belgien

Irland

Niederlande

Israel

Spanien

Italien

Slowenien

Griechenland

Portugal

Polen

Ungarn

 

z-transformierte Werte 
Quelle: eigene Berechnungen auf Basis des European Social Survey ESS 2002  

 

Österreich liegt bei der Freiwilligenarbeit im europäischen Mittelfeld (Abbildung 2), wobei 

hier die Breite und Vielschichtigkeit des freiwilligen Engagements und nicht deren Ausmaß 

gemessen wurde. Beim Vergleich des politischen Engagements besetzt Österreich einen 

Spitzenplatz (Abbildung 1): Gleich nach den skandinavischen Ländern Norwegen und 

Schweden sowie Finnland bestechen die ÖsterreicherInnen durch Mitgliedschaften in 

politischen Vereinigungen, Teilnahme an politischen Veranstaltungen und Kundgebungen 

etc. 
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Im ESS wurde politisches Engagement über unterschiedliche Verhaltensweisen 

gemessen. Einige Beispiele: PolitikerInnen kontaktieren, in einer Partei Mitglied sein, 

Petitionen und Volksbegehren unterzeichnen, an Demonstrationen teilnehmen, bestimmte 

Produkte boykottieren oder andere aus politischen Gründen kaufen. Insgesamt gingen in 

die Skala zum politischen Engagement neun Items ein (Cronbachs Alpha = 0,71). Die 

angegebenen Länder-z-Werte sind auf eine Skala von -1 bis +1 normiert. 

 

ABBILDUNG 2: FREIWILLIGENARBEIT IN EUROPA 
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z-transformierte Werte 
Quelle: eigene Berechnungen auf Basis des European Social Survey ESS 2002  

 

Im ESS wird Freiwilligenarbeit in folgenden Bereichen erfasst: Sport, Kunst und Kultur, 

Gewerkschaften und Interessenvertretungen, Menschenrechts- und 

KonsumentInnenschutzorganisationen, Umweltorganisationen, religiöse Organisationen, 

wissenschaftliche und soziale Organisationen. Gefragt wurde nur, ob im letzten Jahr 

freiwillig gearbeitet wurde, nicht aber, wie viele Stunden. Somit erzielen bei den z-Werten 

jene Länder hohe Werte, deren BürgerInnen in sehr unterschiedlichen Organisationen 

freiwillig arbeiten. Die z-Werte sind kein Ausdruck des Volumens der Freiwilligenarbeit, 

vieles deutet aber auf einen Zusammenhang hin. 

Das Ausmaß des politischen und des freiwilligen Engagements korrespondiert deutlich mit 

einem Ăstarken Staatñ und einem hohen Ausmaß an Vertrauen in öffentliche Institutionen. 

Vertrauen ist somit nicht nur eine zentrale Komponente des Sozialkapitals, sondern eine 
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notwendige Voraussetzung, sich einzulassen oder ï auch in der Hoffnung auf Reziprozität 

ï Vorleistungen einbringen zu können (Denz 2005: 7).  

 

Freiwilligenorganisationen bieten zum einen den Rahmen zur Akkumulierung des sozialen 

Kapitals. Die teilhabende Person wird mit Meinungen und Problemen anderer konfrontiert, 

darüber hinaus entwickelt sich ein Gefühl des Zusammenhalts, sodass zur Ich-Perspektive 

eine Wir-Perspektive tritt. Zum anderen stellen die Organisationen Strukturen bereit, die 

zur politischen Mobilisierung und Rekrutierung genützt werden können.  

 

Grundsätzlich kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle Vereinsarten politische 

Partizipation gleichermaßen stimulieren können. Mitglieder von Interessengruppen, 

sozialen Bewegungsorganisationen (insbesondere Umweltverbänden) oder politischen 

Organisationen sind empirischen Studien zufolge politisch engagierter als Mitglieder von 

Sportklubs und anderen Freizeitvereinen. Entscheidend ist vielmehr, ob politische Themen 

auch in den Freiwilligenorganisationen auf der Agenda sind (Sobieraj/White 2004; 

Bowler/Donovan/Hanneman 2003; Teorell 2003). 

 

 

2.3. Beziehung zwischen Freiwilligensektor und öffentlicher 
Hand/Politik 
 

Die Verteilung von gesellschaftlichen Aufgaben hat sich in den letzten Jahrzehnten immer 

wieder stark verändert und unterscheidet sich von Staat zu Staat sehr stark, abhängig von 

historischen und institutionellen Entwicklungen. 

 

Betrachtet man die europäische Landschaft (vgl. auch Abbildung 1 und Abbildung 2), so 

lassen sich im Wesentlichen drei Cluster von Staaten identifizieren (Tabelle 2): 

 

> Jene Staaten mit dem höchsten Vertrauen in öffentliche Institutionen und in den 

Staat weisen auch das höchste zivilgesellschaftliche Engagement auf: die 

skandinavischen Staaten und die Niederlande. 

> Staaten, deren BürgerInnen weder in den Staat noch in die Zivilgesellschaft 

vertrauen, zeigen das geringste formelle Partizipationsniveau (v. a. süd- und 

osteuropäische Staaten). Hier überwiegt das Vertrauen in die Marktwirtschaft. 

> Eine große Gruppe von Staaten liegt, was ihr zivilgesellschaftliches Engagement 

betrifft, zwischen diesen Extremen: Hier finden sich Österreich und Deutschland, 

aber auch Frankreich und das Vereinigte Königreich. 

 

Der starke Staat im ersten Cluster ist wohl nur ein Erklärungsfaktor neben anderen ï der 

jedoch der alten Toquevilleôschen Annahme widerspricht, dass sich eine starke 

Zivilgesellschaft nur dort entwickeln kann, wo sich der Staat zurücknimmt. Andere 

Erklärungsmuster beziehen sozio-kulturelle und historische Faktoren mit ein. Die 

Dreiteilung zeigt auch Parallelen zu Wohlfahrtsstaat-Typologien (z. B. Esping-Anderson 

2006). 
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Im angloamerikanischen Bereich sind es die Tradition von privater Wohltätigkeit sowie die 

starke Bedeutung religiöser Organisationen und sozialer Vereine, die trotz geringer 

staatlicher Förderung einen vergleichsweise starken Stellenwert der Zivilgesellschaft 

bedingen. In Österreich, Deutschland, aber auch Frankreich ergänzen sich 

Zivilgesellschaft und Staat in weiten Bereichen sozialer Dienstleistungen, der Staat 

bedient sich hier der Zivilgesellschaft in unterschiedlichen Politikbereichen (z. B. 

Sozialpolitik, Kulturpolitik). 

 

TABELLE 2: ZIVILGESELLSCHAFTLICHES ENGAGEMENT IN EUROPA: LÄNDER-

CLUSTER 

 
Hohe 

Partizipation 
Niedrige 

Partizipation 
In-between 

Mitgliedschaft  0,631 -0,487 0,132 

Politisches Engagement  0,258 -0,325 0,169 

Freiwilligenarbeit  0,331 -0,213 0,028 

Informelles Engagement  0,237 -0,25 0,116 

Spenden 0,282 -0,238 0,063 

Anzahl der Länder  4 8 8 

Länder Dänemark Spanien Österreich 

Niederlande Griechenland Belgien 

Norwegen Ungarn Deutschland 

Schweden Israel Finnland 

 Italien Frankreich 

 Polen Irland 

 Portugal Luxemburg 

 Slowenien 
Vereinigtes 
Königreich 

 

Vertrauen in 

den Staat 

Vertrauen in 

die Wirtschaft 

Vertrauen in die 

Zivilgesellschaft 

Quelle: European Social Survey 2002; eigene Berechnungen 

 

In vielen osteuropäischen Staaten ist die Zivilgesellschaft durch ihre Rolle in den 

kommunistischen Regimes nachhaltig diskreditiert. Die Position als Nachfolger ehemaliger 

Systemorganisationen wird offenbar stärker wahrgenommen als der Beitrag der 

Zivilgesellschaft zum Sturz der kommunistischen Regimes. In Südeuropa scheint die Rolle 

von familiären Bindungen und Clanstrukturen stärker als der Einfluss moderner 

zivilgesellschaftlicher Organisationen. In Skandinavien und den Niederlanden liefen die 

Entwicklung des Wohlfahrtsstaates und der Zivilgesellschaft parallel: Beide Bereiche 

wurden bei gleichzeitiger Schwächung traditioneller Familienstrukturen ausgebaut. 
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Die Werte in Tabelle 2 sind z-transformierte Werte der jeweiligen Länder-Cluster, die aus 

den ESS-Daten berechnet werden. Somit bringen sie nur zum Ausdruck, inwieweit der 

jeweilige Cluster in der jeweiligen Engagement-Form unter- oder überdurchschnittlich ist. 

Ein Lesebeispiel: Am größten ist die Diskrepanz zwischen diesen drei Länder-Clustern in 

Bezug auf die Mitgliedschaft, hier liegt der Cluster mit der hohen Partizipation mit 0,631 

deutlich über dem Mittel von 0, der Cluster mit der geringen Partizipation mit -0,487 

deutlich darunter. Hinsichtlich der anderen Engagementformen sind die Unterschiede 

weniger groß. 

 

Insgesamt sprechen die empirischen und historischen Befunde über weite Bereiche für 

eine Komplementarität und gegenseitige Unterstützung von staatlichem und freiwilligem 

Engagement der BürgerInnen ï zwei Argumente seien hier angeführt: 

 

ARGUMENT 1: ÖFFENTLICHER SEKTOR ALS ĂINITIATOR VON 

FREIWILLIGENARBEITñ DURCH STÄRKERE BETEILIGUNG 

Durch die Veränderung der institutionellen Arrangements kommt es zu neuen Formen der 

Zusammenarbeit zwischen den gesellschaftlichen Sektoren. Ein Beispiel dafür sind von 

der Politik initiierte Bürgerbüros ï keine ĂÄmter", sondern Vereine, getragen von 

Einzelpersonen oder Initiativen. Eine Reihe von Initiativen und Organisationen bezieht die 

BürgerInnen in die Gestaltung und Planung ihres unmittelbaren räumlichen oder sozialen 

Lebensumfelds mit ein. MieterInnenvereinigungen, Dorferneuerungsvereine, 

Nachbarschaftshilfen, Selbsthilfegruppen und ähnliche Gemeinschaften bieten Betroffenen 

Möglichkeiten, sich für ihre Interessen zu engagieren. Mindestens ebenso wichtig wie das 

Ergebnis ist dabei der Prozess des Verhandelns. So wurden von einer interministeriellen 

Arbeitsgruppe unter Beteiligung von Kammern, NGOs und externen Fachexpertinnen und 

-experten im Rahmen eines Projekts im Auftrag des Bundeskanzleramtes und des 

Lebensministeriums Standards der Öffentlichkeitsbeteiligung erarbeitet.17 Im positiven Fall 

kann der individuelle Handlungsspielraum durch das Beteiligtwerden und Beteiligtsein 

vergrößert werden. Neben Wissens- und Erfahrungszuwachs kann ein solches Verhalten 

auch das Verständnis für alternative Sichtweisen, politische Durchsetzbarkeit und 

rechtliche Rahmenbedingungen erweitern (Wendt 1998). Ein Engagement dieser Art soll 

dazu beitragen, das individuelle Verantwortungsbewusstsein zu fördern und dadurch 

soziale Lebens- und Wohnqualität zu verbessern. Insbesondere eine politisch aktive 

Gemeinwesenarbeit (GWA) ist bestrebt, politisch bedeutsame Themen der Bevölkerung 

aufzugreifen und gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern in einer Verschränkung mit 

der Politik einer Bearbeitung zuzuführen. Die GWA erwirkt ein Bewusstsein, über die 

eigenen Probleme zu reflektieren und eigene Anliegen zu vertreten. Dass es häufig darum 

geht, zwischen verschiedenen Interessen zu vermitteln, hebt die Bedeutung der GWA als 

zielgruppenübergreifende Mediationsinstanz. Einzelne Projekte realisieren auch die 

Beteiligung von Kindern (z. B. Kinderbüro, Kinderparlament), um deren Perspektive in die 

Gestaltung von Lebenswelt einfließen zu lassen. Agenda 21-Projekte arbeiten angesichts 

der begrenzten Ressourcen an einem umweltbewussten und nachhaltigen Umgang. Sie 

machen deutlich, dass etwa auch beim Thema Energie nur ein gesellschaftliches 

Verhalten zu einer nötigen Stabilisierung führt, das von vielen Einzelnen, Gruppierungen 

                                            
17

 www.partizipation.at/standards_oeb.html [Zugriff am: 05.05.2009] 

http://www.partizipation.at/standards_oeb.html
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und Kollektiven getragen wird. Die Verbindung der Themen nachhaltige Entwicklung, 

Partizipation und Europa ist Ziel der Plattform www.partizipation.at, auf der verschiedene 

Projekte vorgestellt werden und Informationen zur Verfügung stehen. 

 

Offen bleibt hier allerdings die Frage, welche Formen zivilgesellschaftlichen Engagements 

staatlich gefºrdert werden. Allein die Tatsache, dass das Ăb¿rgerschaftliche Engagementñ 

ein schillernder Begriff ist, der vom Sozialdienst bis zu politischen Protesten reicht und der 

grundsªtzlich immer auch eine ĂauÇerparlamentarischeñ Opposition zu staatlichen 

Institutionen beinhaltet, nährt die Skepsis, dass der Staat wohl nur bestimmte Formen 

dieses Engagements fördern wird.  

 

ARGUMENT 2: STAAT UND ZIVILGESELLSCHAFT 

In der jüngeren Forschung wird die besondere Bedeutung kleinerer Gruppen von 

Akteurinnen und Akteuren im intermediären Bereich als Gegenpol zu den verfestigten und 

verbürokratisierten Strukturen staatlicher Institutionen und Großorganisationen erörtert 

(Blattert 1998: 93f.). Beispielsweise gleichen sich die großen Wohlfahrtsverbände durch 

die Zusammenarbeit mit öffentlichen Institutionen zunehmend an die staatlichen 

Strukturen an. Im Gegensatz dazu haben neuere soziale Bewegungen eine starke 

Protestfunktion. Mit der öffentlichen Thematisierung bestimmter Probleme tragen sie zu 

gesellschaftlichen Wandlungsprozessen bei, wobei der Ăanti-institutionelleñ Charakter eine 

wesentliche Rolle spielt (Offe, zitiert in: Blattert 1998: 93). Die Formierung Ăneuerñ 

Anliegen ist daher häufig mit der Gründung neuer Initiativen und Selbsthilfegruppen 

verbunden und vollzieht sich weniger in bestehenden (Groß-)Organisationen.  

 

Was die vertragliche Gestaltung betrifft, ist die Zusammenarbeit zwischen den 

zivilgesellschaftlichen Organisationen und dem Staat derzeit starken Veränderungen 

ausgesetzt. Public Management und wirkungsorientierte Verwaltungsführung sind nur zwei 

der Faktoren, die Leistungsverträge in den Vordergrund stellen und 

Subventionsfinanzierungen verdrängen (Zauner/Heimerl/Mayrhofer/Meyer/ 

Nachbagauer/Praschak, 2006; Schneider/Trukeschitz, 2007). In diesem Zusammenhang 

sind es viel stärker die wirtschaftlichen Beiträge von NPOs und kaum die politischen und 

gemeinschaftsbildenden, die finanziert werden. Insbesondere politisches Engagement 

kann und wird sogar in Konflikt zu wirtschaftlichen Zielsetzungen treten. Demnach ist zu 

befürchten, dass durch leistungsvertragliche Arrangements die Servicefunktion gegenüber 

anderen Funktionen forciert wird (Neumayr et al. 2007). 

http://www.partizipation.at/
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2.4. Neue Formen der Kooperation mit der Wirtschaft ï die Rolle 
von Corporate Social Responsibility (CSR) 
 

Verschärfte soziale Spannungen zwischen Arm und Reich sowie wachsende Kritik an der 

Rolle großer, multinational agierender Unternehmen haben in den letzten Jahren in den 

USA und zunehmend auch in Europa dazu geführt, dass sich Unternehmen verstärkt mit 

der Frage ihrer gesellschaftlichen Verantwortung auseinandersetzen müssen. 

Kennzeichnend ist die Betrachtung von Unternehmen als aktiver Teil der Gesellschaft, die 

zum Wohlstand beitragen und gleichzeitig von einer sozial stabilen und abgesicherten 

Gesellschaft profitieren.  

 

Ähnlich wie im Konzept der Zivilgesellschaft, in dem einzelne BürgerInnen dazu 

aufgefordert werden, sich in die Gesellschaft einzubringen und ihren Teil zu einem 

friedlichen, sozial ausgewogenen Zusammenleben beizutragen, bringen sich 

Unternehmen im Konzept der ĂCorporate Social Responsibilityñ (CSR) Ăb¿rgerschaftlichñ in 

das gesellschaftliche Leben ein. 

 

Die Europäische Kommission definiert in ihrem 2001 erschienenen Grünbuch zu CSR 

diese als ein Konzept, Ă [...] das den Unternehmen als Grundlage dient, auf freiwilliger 

Basis soziale Belange und Umweltbelange in ihre Unternehmenstätigkeit und in die 

Wechselbeziehungen mit den Stakeholdern zu integrieren. Sozial verantwortlich handeln 

heißt nicht nur, die gesetzlichen Bestimmungen einhalten, sondern über die bloße 

Gesetzeskonformitªt hinaus āmehrô investieren in Humankapital, in die Umwelt und in die 

Beziehungen zu anderen Stakeholdernñ (Europäische Kommission 2001: 8). 

 

Dem Konzept nach sollen sich Unternehmen neben der Verantwortung gegenüber den 

Eigentümern bzw. Eigentümerinnen sowie Aktionären bzw. Aktionärinnen auch zur 

Verantwortung gegenüber den eigenen Mitarbeitern bzw. Mitarbeiterinnen, den Kunden 

bzw. Kundinnen, Lieferanten bzw. Lieferantinnen sowie gegenüber der ökologischen und 

sozialen Umwelt bekennen. Sie sollen damit nicht nur nachhaltiges ökonomisches 

Wachstum und Ausbau der Unternehmensreputation anstreben, sondern auch auf 

nachhaltige ökologische und soziale Entwicklung ihres Umfeldes achten.  

 

Eine aktive Unternehmensmaßnahme zur Förderung des Freiwilligenengagements von 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist Corporate Volunteering (Schubert et al. 2002). Aus 

den USA importiert, stellt es in Europa eine noch relativ junge und wenig verbreitete Form 

gesellschaftlichen Engagements dar. Unternehmen unterstützen dabei durch vergütete 

Freistellungen, Sachmittel und/oder Know-how aktiv das freiwillige Engagement ihrer 

MitarbeiterInnen (siehe Kapitel 5).  
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3. STRUKTUREN DES FREIWILLIGENSEKTORS 
Eva More-Hollerweger, Selma Sprajcer18 

 

 

3.1. Einleitung und Hintergrund  
 

Freiwilligenarbeit in Organisationen, also formelle Freiwilligenarbeit (siehe Kapitel 1), findet 

in unterschiedlichen Kontexten statt und wird stark geprägt durch die jeweiligen 

institutionellen Rahmenbedingungen. Viele Organisationen, die mit Freiwilligen arbeiten, 

weisen eine lange Tradition auf, z. B. der Wiener Tierschutzverein, gegründet 1846, und 

der Österreichische Bundesfeuerwehrverband, gegründet 1889.19 Bei anderen handelt es 

sich um weitaus jüngere Organisationen, z. B. die Wiener Tafel, die 1999 gegründet 

wurde20. Wesentliche Unterschiede sind auch in der Größe und Personalstruktur 

festzustellen. Kleinere Vereine basieren oft ausschließlich auf Freiwilligenarbeit, in großen 

Organisationen ist häufig ein mehr oder minder großer Anteil an bezahlten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tätig. In einigen Bereichen sind die Organisationen über 

Dachverbände stark vernetzt, andere arbeiten weitgehend für sich. Eine eher neuere 

Erscheinung sind Vermittlungsorganisationen, wie Freiwilligenzentren und 

Freiwilligenbörsen, die ï unabhängig vom Tätigkeitsfeld ï interessierte Freiwillige an 

Organisationen vermitteln und selbst Freiwilligenprojekte betreuen.  

 

Im Rahmen der Mikrozensus-Zusatzerhebung (2006) wurden Personen nach ihrem 

freiwilligen Engagement in verschiedenen Tätigkeitsbereichen gefragt, ohne genauer auf 

die Organisationen einzugehen. Ziel des vorliegenden Kapitels ist es, einen Einblick in die 

organisatorischen Strukturen des Freiwilligensektors zu geben. Allerdings ist, wie aus den 

folgenden Ausführungen hervorgeht, die Verfügbarkeit von Daten zu den Organisationen 

beschränkt, zumal Freiwilligenarbeit oft auch in Gruppen auftritt, die über keine eigene 

Rechtspersönlichkeit verfügen und daher in offiziellen Statistiken nicht erfasst sind. 

Aufgrund der Restriktionen bei der Beschaffung der Daten sowie auch in Bezug auf den 

Umfang des vorliegenden Berichts kann diese Darstellung bei Weitem keinen Anspruch 

auf Vollständigkeit erheben. Es geht viel mehr darum, verschiedene Charakteristika und 

die Vielfältigkeit des österreichischen Freiwilligensektors exemplarisch aufzuzeigen.  

 

 

3.2. Begriffliche Klärung 
 

In Österreich gibt es keine eigene Rechtsform für Organisationen, die mit Freiwilligen 

arbeiten ï häufig sind es Vereine. Diese sind relativ einfach zu gründen und es gibt 

vergleichsweise wenige Formalvoraussetzungen. In der Regel werden Organisationen, die 

Freiwillige einsetzen, einem Sektor zugeordnet, der entweder als Dritter Sektor oder als 

Nonprofit Sektor bezeichnet und als Gegenpol zu Markt und Staat bzw. als eigenständige 

Größe dazwischen gesehen wird. Insbesondere im EU-Kontext hat sich in den letzten 

                                            
18

 Die Autorinnen bedanken sich bei Daniela Pillinger für die wertvolle Unterstützung in der Recherche von Daten. 
19

 www.bundesfeuerwehrverband.at/oebfv/index.php?id=21 [Zugriff am: 06.05.2009] 
20

 www.wienertafel.at [Zugriff am: 06.05.2009] 

http://www.bundesfeuerwehrverband.at/oebfv/index.php?id=21
http://www.wienertafel.at/
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Jahren auch der Begriff Sozialwirtschaft etabliert, als Teil des Wirtschaftssystems, der 

verschiedene Besonderheiten aufweist. Weniger üblich sind alternative Bezeichnungen 

wie ĂFreiwilligenorganisationñ und ĂFreiwilligensektorñ. Die Verwendung und Abgrenzung 

der unterschiedlichen Begriffe ist keineswegs eindeutig bzw. einheitlich und wird im 

wissenschaftlichen Gebrauch durch den jeweiligen Forschungszugang geprägt. 

 

 

3.2.1. Nonprofit Organisationen (NPOs), Nichtregierungs-
organisationen (NROs bzw. NGOs) und Freiwilligenorganisationen 
 

In den letzten drei Jahrzehnten sind in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen jene 

Organisationen verstärkt ins Blickfeld gerückt, die weder der Wirtschaft noch dem Staat 

eindeutig zuordenbar sind. Als eigener Forschungsstrang bezeichnet die Nonprofit Sektor 

Forschung diese Organisationen als Nonprofit Organisationen (NPOs) und grenzt sie 

namentlich vor allem gegenüber gewinnorientierten Unternehmen ab. In den gängigen 

Definitionen bildet jedoch auch die Abgrenzung vom Staat ein wichtiges Element, 

wenngleich sie aufgrund vielfältiger Formen der Verknüpfung zwischen Staat und NPO für 

Außenstehende oft nicht leicht bestimmbar ist. Eine weit verbreitete Definition, die im 

Rahmen des Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sektor Project entwickelt wurde, 

definiert NPOs als Organisationen, die folgende Merkmale aufweisen (Badelt et al. 2007: 

6ff.) 

 

> Mindestmaß an formaler Organisation. NPOs werden dadurch von Ad-hoc-Gruppen 

unterschieden. 

> Private Organisation. Die Organisation ist weder staatlich noch mit staatlicher 

Hoheitsgewalt ausgestattet.  

> Verbot der Gewinnausschüttung. Gewinnerzielung innerhalb der Organisation ist 

nicht ausgeschlossen, jedoch müssen Gewinne innerhalb der Organisation für 

deren Zwecke verwendet werden.  

> Selbstverwaltung und Entscheidungsautonomie. Die Organisation muss über den 

inneren Aufbau und die Tätigkeitsabläufe im Rahmen allgemeiner Bestimmungen 

(z. B. Vereinsgesetz) selbst entscheiden können. Dies hindert nicht starke faktische 

Bindungen an TrägerInnen und GeldgeberInnen (z. B. in der Frage der Ziele der 

Organisation), solange die Entscheidungshoheit im wesentlichen Umfang bei der 

betrachteten NPO verbleibt. 

> Freiwilligkeit. Damit sind zwei Bereiche angesprochen: Arbeitsleistung und 

Spenden. Der Organisation muss ein Mindestmaß an Freiwilligenarbeit und/oder 

Spenden aus privater Hand zufließen.  

 

Freiwilligenarbeit ist somit ein Kriterium, das die Zuordnung als NPO mitbestimmt, 

allerdings ist sie nicht zwingend. Es gibt auch NPOs, die nicht mit Freiwilligen arbeiten (z. 

B. manche Spitäler, gemeinnützige Stiftungen). Die Forschung widmet sich häufig 

ökonomischen bzw. betriebswirtschaftlichen Themen, etwa Unterschieden im 

Management zwischen NPOs und gewinnorientierten Unternehmen oder ob Freiwillige 

anders zu führen sind als bezahlte MitarbeiterInnen. 
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Die Bezeichnung Nichtregierungsorganisationen (NRO) (bzw. der auch im Deutschen 

verwendete englische Begriff Ănon governmental Organisationsñ ï NGOs) zielt stärker 

auf die Abgrenzung von Einrichtungen der öffentlichen Hand ab und wird vor allem im 

politikwissenschaftlichen Kontext verwendet. Ein wesentlicher Forschungsaspekt in den 

letzten Jahren ist der Einfluss der NGOs auf politische Entscheidungsprozesse. Gemeint 

sind daher oft Organisationen, die sich für verschiedene gesellschaftspolitische Themen 

engagieren. Mitunter spielt die (finanzielle) Unabhängigkeit vom Staat eine wesentliche 

Rolle und wird strenger ausgelegt, als dies in der erwähnten Definition der NPOs der Fall 

ist. Nicht alle NPOs sind bei einer solchen Abgrenzung demnach NGOs, dies betrifft viele 

NPOs im Sozial- und Gesundheitsbereich, die oft weitgehend aus staatlichen Geldern 

finanziert werden.  

 

Der Begriff Freiwilligenorganisation wird im Forschungskontext wenig verwendet, ist im 

vorliegenden Bericht jedoch angebracht, weil es hier ausschließlich um Organisationen 

geht, die Freiwillige beschäftigen.  

 

 

3.2.2. Dritter Sektor, Nonprofit Sektor und Freiwilligensektor 
 

Dritter Sektor ist kein Ăterminus technicusñ, sondern eher die Bezeichnung eines 

Bereichs, begrenzt durch die Pole Markt, Staat und Gemeinschaft bzw. Familie 

(Zimmer/Priller 2007: 16). Tendenziell bezieht sich der Begriff Dritter Sektor auf die 

Makroebene, d. h. die Gesamtheit aller organisatorischen Aktivitäten und Organisationen 

zwischen den Bereichen Markt und Staat, während der Begriff Nonprofit Sektor 

tendenziell stärker auf die Ebene der Organisation Bezug nimmt. Der Sektor leistet nicht 

nur einen Beitrag im Rahmen von Wohlfahrtsproduktion sowie bei der Umsetzung von 

Sozialpolitik, sondern spielt auch eine wichtige Rolle bei der Realisierung von Demokratie 

und Zivilgesellschaft; besonders in Bezug auf die Vermittlung der Beziehung von 

Individuum und Gesellschaft (Birkhölzer 2005: 36), die geprägt ist von klassischen 

Funktionen wie Partizipation, Integration und Sozialisation sowie der Artikulation von 

Interessen (Anheier 2000: 72). Der Überbegriff Dritter Sektor bzw. Nonprofit Sektor fasst 

Wohlfahrtsverbände, gemeinnützige Einrichtungen im Kultur- und Freizeitbereich, 

Entwicklungshilfe- und Umweltorganisationen, Verbraucher- und Interessenverbände, 

staatsbürgerliche Vereinigungen, Stiftungen sowie andere nicht staatliche Organisationen 

zusammen.  

 

Die Bezeichnung Freiwilligensektor wird im deutschen Sprachraum eher selten 

verwendet, während im angelsªchsischen Sprachraum Ăvoluntary sectorñ weitgehend 

synonym mit Nonprofit Sektor ist (Powell 2006). Im vorliegenden Bericht steht der Begriff 

Freiwilligensektor für die Summe der Organisationen, die Freiwillige beschäftigen. Damit 

wird bewusst jener Teil des Nonprofit bzw. Dritten Sektors ausgeblendet, der 

ausschließlich bezahlte MitarbeiterInnen beschäftigt.  
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3.3. Merkmale und Erfassung des österreichischen 
Freiwilligensektors 
 

 

3.3.1. Besondere Merkmale des österreichischen 
Freiwilligensektors 
 

Die Struktur des Freiwilligensektors spiegelt oft Entwicklungen wider, die weit in die 

Geschichte eines Landes zurückreichen. In Österreich sind vor allem folgende Merkmale 

prägend (Schneider et al. 2007: 56ff.): 

 

(1) Parteipolitische Zuordnung: Dieses Charakteristikum scheint in kaum einem anderen 

europäischen Land so bestimmend wie in Österreich zu sein. Die Teilung zwischen den 

lange Zeit vorherrschenden Großparteien SPÖ und ÖVP zieht sich weit in viele 

gesellschaftliche Bereiche hinein und führte dazu, dass es von vielen Vereinen und 

Dachverbªnden jeweils ein Ărotesñ und Ăschwarzesñ Pendant gibt: Sportvereine, 

PensionistInnenverbände, Jugendgruppen, Kulturvereine, Bildungszentren etc. In einigen 

Bereichen konnten auch andere Parteien Vereine etablieren, z. B. wird der 

Österreichische Turnerbund der FPÖ zugeordnet, die Grünen SeniorInnen sind die 

Interessenvertretung Älterer bei den Grünen. Diese Vereine weisen jedoch meist weniger 

Mitglieder auf. Die parteipolitische Färbung stößt vor allem dort auf Kritik, wo es um die 

Verteilung von Fördermitteln geht. Kritisiert wird, dass weniger die Qualität der Angebote 

als viel mehr die parteipolitische Zuordnung eine Rolle für die Vergabe der Mittel spielt, 

wenngleich der Maßstab an der Zahl der Mitglieder festgemacht wird.  

 

(2) Föderalismus: Das österreichische System des Föderalismus zeichnet sich auch in der 

Struktur des Dritten Sektors ab. Organisationen, die bundesweit auftreten, haben oft 

weitgehende Entscheidungsautonomie in den einzelnen Ländern bzw. Regionen, während 

die Dachorganisationen nur wenig formalen Einfluss ausüben (z. B. Österreichisches 

Rotes Kreuz). 

 

(3) Bedeutung der Kirche(n): Eine wesentliche Rolle im österreichischen Freiwilligensektor 

spielen die Kirchen, insbesondere die katholische Kirche, häufig im Erscheinungsbild 

verschiedener Orden (z. B. als Träger von Spitälern). Neben religiösen Serviceleistungen 

sind die Kirchen auch wichtige Anbieter von Leistungen im Sozial-, Gesundheits-, Pflege- 

sowie Bildungsbereich.  

 

(4) Unterschiede zwischen Stadt und Land: Mitunter werden Leistungen am Land 

ehrenamtlich erbracht, die im städtischen Bereich mit bezahltem Personal bereitgestellt 

werden, etwa die Feuerwehr, Bibliotheken oder Museen. Auch soziale Strukturen, wie sie 

regional beispielsweise in Form von Sozialsprengeln und Mobilen Hilfsdiensten aufgebaut 

wurden, fördern das freiwillige Engagement. So wird in einigen Gemeinden das Essen auf 

Rädern auf ehrenamtlicher Basis organisiert.  

 

(5) In Österreich gibt es nach der Bundesabgabenordnung Steuerbegünstigungen für 

Organisationen, die gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke erfüllen 
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(Achatz/Oberleitner 2004). Gemeinnützigkeit und Mildtätigkeit sind in Österreich allerdings 

rein steuerliche Begriffe. Gemeinnützig sind solche Zwecke, durch deren Erfüllung die 

Allgemeinheit gefördert wird (§ 35 Abs. 1 BAO). Mildtätig (humanitär, wohltätig) sind nach 

§ 37 BAO solche Zwecke, die darauf gerichtet sind, hilfsbedürftige Menschen zu 

unterstützen. Kirchliche Zwecke sind auf die Förderung gesetzlich anerkannter Kirchen 

und Religionsgesellschaften ausgerichtet (§ 38 BAO). Der jeweilige Status wird bei 

Erfüllen bestimmter Voraussetzungen zuerkannt, diese lauten: 

 

> Verbot der Verfolgung anderer Zwecke als der steuerlich begünstigten 

> Verbot des Gewinnstrebens 

> Ausschluss einer Erfolgs- und Vermögensbeteiligung der Mitglieder 

> Gebot der sparsamen Verwaltung 

> Zweckbindung des Liquidationsvermögens zugunsten eines gemeinnützigen 

Zweckes 

 

 

3.3.2. Erfassung der Daten zu Organisationen des 
Freiwilligensektors 
 

In Österreich sind Freiwilligenorganisationen ï also Organisationen, die sich aus 

Freiwilligen zusammensetzen oder mit solchen tätig sind ï nicht systematisch erfasst. 

Daher ist es schwierig, empirisch belegte Aussagen zur Größe und Struktur des 

Freiwilligensektors zu machen. Das Vereinsregister wurde bis vor einigen Jahren von den 

einzelnen Vereinsbehörden dezentral geführt, zum Teil noch händisch, ohne Einsatz von 

elektronischen Datenbanken. Seit 2006 gibt es das zentrale Vereinsregister, das vom 

Bundesministerium für Inneres (BMI) verwaltet wird. Statistik Austria veröffentlicht die Zahl 

der Vereine, die vom BMI zur Verfügung gestellt wird.  

 

ABBILDUNG 3: ZAHL DER VEREINE IN ÖSTERREICH 
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Quelle: Statistik Austria 2008 
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Die Anzahl der Vereine hat sich in 40 Jahren mehr als verdoppelt (siehe Abbildung 3). Bis 

2003 gab es eine Gliederung der Vereine nach verschiedenen Tätigkeitsbereichen, die 

jedoch relativ willkürlich und nicht nach einheitlichen Richtlinien erfolgte. Oft war eine 

eindeutige Zuordnung zu einem Bereich nicht möglich, deshalb fielen viele Vereine in die 

Kategorie ĂSonstigeñ. Mit der Einf¿hrung des Zentralen Vereinsregisters wurde aufgrund 

der methodischen Schwächen auf eine Differenzierung der Tätigkeitsbereiche verzichtet.  

 

TABELLE 3: VEREINE IN ÖSTERREICH NACH TÄTIGKEITSFELDERN 

Turn- und Sportvereine  24.368 

Sparvereine  16.001 

Kulturvereine (Musik-, Theater- und Gesangsvereine)  14.889 

Wohltätigkeits- und Fürsorgevereine  6.649 

Berufsvereine  5.841 

Gartenbau-, Kleingarten-, Siedlungs- und Tierzüchtervereine  5.425 

Geselligkeitsvereine  5.655 

Elternvereine  4.024 

Kameradschaftsvereine/Vereine ehemaliger Militärpersonen  1.958 

Studentenvereine 1.322 

Religiöse Vereine 1.123 

Kollegenvereine 418 

Rotary, Lions Club, Schlaraffia  414 

Sonstige Vereine 18.276 

Summe 106.363 

Quelle: Statistik Austria 2004 

 

Das öffentlich zugängliche Zentrale Vereinsregister (ZVR) enthält weder die Zahl der 

Mitglieder noch die freiwillig tätiger Personen. Aufgrund strenger datenschutzrechtlicher 

Bestimmungen kann keine Sammelabfrage bzw. Erhebung durchgeführt werden, es sind 

lediglich Einzelabfragen möglich, wofür der genaue Wortlaut des Vereins oder die ZVR-

Zahl erforderlich ist (Schneider/Hagleitner 2007). 

 

Freiwilligenorganisationen, die keine Vereine sind, werden im ZVR nicht erfasst. Dies 

betrifft vor allem Gruppierungen ohne formalrechtlichen Organisationsstatus, aber auch 

Organisationen anderer Rechtsformen. Im Jahr 2006 erstellte das Institut für Sozialpolitik 

an der Wirtschaftsuniversität Wien in Kooperation mit Statistik Austria auf Basis des 

Unternehmensregisters einen Datenpool (Haider et al. 2008; Schneider/Haider 2009). 

Dieser umfasst NPOs (unabhängig von der Organisationsform), die mindestens eine 

beschäftigte Person aufweisen. Nicht enthalten ist die große Zahl jener Organisationen, 

die rein auf Freiwilligenarbeit basieren (siehe Kapitel 10.2.2). 
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3.4. Der österreichische Freiwilligensektor nach Bereichen 
 

Die folgende Darstellung ist eine beispielhafte Auflistung von Organisationen. Die Daten 

stammen aus unterschiedlichsten Quellen, in vielen Fällen Internetrecherchen über 

Dachverbände, die in öffentlichen Statistiken nicht zu finden sind.  

 

Ein weiteres Problem ist die Trennung der Bereiche, die keineswegs immer eindeutig ist. 

In der Mikrozensus-Zusatzerhebung (2006) konnte darauf nur sehr bedingt Bezug 

genommen werden. Zu jedem abgefragten Bereich wurde ein Beispielkatalog erstellt, der 

aus fragetechnischen Gründen kurz gehalten werden musste (um Zeit zu sparen, die 

telefonisch Befragten nicht zu überfordern etc.). In einigen Fällen blieb es den Befragten 

selbst überlassen, ihre Tätigkeit zuzuordnen.  

 

Viele Vereine geben Auskunft über Mitglieder, die jedoch nur im Ausnahmefall 

(weitgehend trifft dies bei der freiwilligen Feuerwehr zu) mit den freiwillig Engagierten 

gleichzusetzen sind. Empirische Erhebungen bei Organisationen zeigen, dass nur wenige 

Organisationen Statistiken über die Zahl und Arbeitsstunden ihrer Freiwilligen führen 

(Bachstein 1997: 14). Damit sind Überlegungen, wie plausibel die im Rahmen der 

Mikrozensus-Zusatzerhebung (2006) erfassten Daten sind, de facto nicht möglich.  

 

 

3.4.1. Bereich der Katastrophenhilfs- und Rettungsdienste 
(KATASTROPHENHILFE) 
 

Im Bereich Katastrophenhilfs- und Rettungsdienste (in Folge kurz als Katastrophenhilfe 

bezeichnet) sind mehr als 413.000 Personen freiwillig engagiert. In Bezug auf die Zahl der 

Beteiligten steht dieser Bereich nach den Bereichen Kultur und Sport an dritter Stelle in 

der formellen Freiwilligenarbeit. Bezieht man auch die geleisteten Arbeitsstunden mit ein, 

dann rückt der Bereich an die zweite Stelle, noch vor den Sport. Knapp 1,6 Millionen 

Arbeitsstunden leisten Freiwillige wöchentlich im Bereich Katastrophenhilfe. Sie tun dies 

einerseits bei den freiwilligen Feuerwehren sowie bei den Rettungsdiensten, die von 

verschiedenen Trägerorganisationen angeboten werden. Viele dieser Organisationen 

erbringen auch umfangreiche Leistungen im Bereich der sozialen Dienste, was eine 

eindeutige Zuordnung der Freiwilligen erschwert.  

 

Feuerwehren sind von den Ländern organisiert, die Feuerpolizei fällt in die 

Gemeindeautonomie. Die neun Landesfeuerwehrverbände sind im Österreichischen 

Bundesfeuerwehrverband zusammengefasst. Außerhalb der Großstädte sind 

Feuerwehren vorwiegend freiwillig organisiert und ï juristisch gesehen ï als 

Körperschaften des öffentlichen Rechts verfasste Hilfsorgane der Gemeinden. Zudem gibt 

es Organisationen, die (nahezu ausschließlich freiwillige) Betriebsfeuerwehren betreiben. 

Nach der Statistik des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbands gab es 2007 
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insgesamt 4.527 freiwillige Feuerwehren mit 249.507 aktiven Mitgliedern (davon 7.479 

Frauen), 55.598 Reservisten und 25.738 Mitgliedern der Feuerwehrjugend (OBFV 200721).  

 

Rettungsdienste sind dem Nonprofit Sektor zuzuschreiben, obwohl für Bereitstellung und 

Leistung Entgelte von den Gebietskörperschaften und Sozialversicherungsträgern bezahlt 

werden. Im SanitäterInnengesetz aus dem Jahr 2002 wurden die Tätigkeitsbereiche im 

Rettungsdienst sowie die erforderliche Ausbildung neu geregelt. Es umfasst sowohl die 

berufliche als auch die freiwillige Ausübung in diesem Feld. Freiwillige MitarbeiterInnen, 

welche die erforderliche Ausbildung absolviert habe, sind berechtigt, die Tätigkeit als 

Rettungs- und NotfallssanitäterInnen auszuüben.  

 

Das Rote Kreuz ist im Rettungs- und Krankentransportdienst der größte Anbieter in 

Österreich. 2007 haben sich bundesweit im Rettungs- und Katastrophenhilfsdienst des 

Roten Kreuzes 31.074 Personen freiwillig engagiert und 10.347.645 Stunden geleistet.22 

Der Arbeiter-Samariter-Bund nennt in seinem Jahresbericht 200723 4.119 aktive Mitglieder. 

Der Malteser Hospitaldienst wird ausschließlich durch Freiwillige organisiert, derzeit 

umfasst er rund 300 aktive Mitglieder. Für das Jahr 2001 hat er insgesamt rund 160.000 

Stunden an freiwilligen Arbeitsleistungen ermittelt.24 Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist in Tirol, 

Kärnten und Wien tätig, das Grüne Kreuz zählt ca. 250 ehrenamtliche MitarbeiterInnen.25  

 

Die Bergrettung betreibt 239 Einsatzstellen in Österreich, 11.211 freiwillige 

MitarbeiterInnen leisten bei 5.872 Einsätzen im Jahr 2007 insgesamt 53.277 freiwillige 

Einsatzstunden.26 Die Rettungshundebrigade stellt 43 Staffeln in Österreich rund um die 

Uhr bereit. 724 freiwillige MitarbeiterInnen haben im vergangenen Jahr 62 Einsätze 

durchgeführt und insgesamt 4.205 freiwillige Einsatzstunden geleistet.27 Allein die Wiener 

Wasserrettung war im Jahr 2007 124.367 Stunden im Einsatz.28 Die Bereitschaftsstunden 

der Flugrettung des ÖAMTC leisten vorwiegend MitarbeiterInnen des Roten Kreuzes, der 

Bergrettung und im Raum Wien auch MitarbeiterInnen der MA 70.  

 

Die Österreichische Höhlenrettung besteht aus fünf eigenständigen Landesverbänden 

(Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark, Kärnten und Tirol) mit insgesamt 18 

Einsatzstellen. Weiters gibt es den Österreichischen Höhlenrettungsdienst Landesverband 

Salzburg, der nicht mit der bundesweit repräsentierenden Organisation zusammenhängt. 

In Vorarlberg ist die Höhlenrettung im Feuerwehrwesen integriert. Die Agenden des 

Bundesverbandes der Österreichischen Höhlenrettung sind vorwiegend organisatorisch 

und koordinativ. Bundesweit sind 298 HöhlenretterInnen im Einsatz. Eine Anzahl der 

                                            
21

 www.bundesfeuerwehrverband.at/oebfv/fileadmin/Dateien/Statistik2004/Statistik2007%20HP.pdf [Zugriff am: 
06.05.2009] 

22
 Nicht mitgezählt werden an dieser Stelle Freiwillige, die sich in anderen Tätigkeitsfeldern (soziale Dienste) des Roten 

Kreuzes engagieren.  
23

 www.asboe.or.at/files/downloads/Geschaeftsbericht_Samariterbund_2007.pdf [Zugriff am: 06.05.2009] 
24

 www.malteser.at/about/organisation.html [Zugriff am: 06.05.2009] 
25

 www.grueneskreuz.at/144.0.html [Zugriff am: 06.05.2009] 
26

 Jahresbericht 2007: www.bergrettung.at/uploads/media/OeBRDJahresbericht2007.pdf [Zugriff am: 06.05.2009] 
27

 Auskunft von Eva Weizdörfer, Bundesbüro, Siegesplatz 5, 1220 Wien. [E-Mail vom: 27.01.2009] 
28

 Jahresbericht 2007/2008: http://w.owr.at/uploads/docs/jahresberichte/WR_Jahresbericht_Wien_0708.pdf [Zugriff am: 
06.05.2009] 

http://www.bundesfeuerwehrverband.at/oebfv/fileadmin/Dateien/Statistik2004/Statistik2007%20HP.pdf
http://www.asboe.or.at/files/downloads/Geschaeftsbericht_Samariterbund_2007.pdf
http://www.malteser.at/about/organisation.html
http://www.grueneskreuz.at/144.0.html
http://www.bergrettung.at/uploads/media/OeBRDJahresbericht2007.pdf
http://w.owr.at/uploads/docs/jahresberichte/WR_Jahresbericht_Wien_0708.pdf
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freiwillig geleisteten Stunden kann nur geschätzt werden. Kontinuierliche Übungen und 

Schulungen werden in die freiwillig geleisteten Stunden eingerechnet, wobei von einem 

ungefähren Wert von 8.400 Stunden im Jahr 2008 ausgegangen werden kann.29 

 

 

3.4.2. Bereich Kunst, Kultur, Unterhaltung und Freizeit (KULTUR) 
 

Sehr vielschichtig und daher in seiner Gesamtheit schwer fassbar ist der Bereich ĂKunst, 

Kultur, Unterhaltung und Freizeitñ (in Folge kurz als Kultur bezeichnet). Laut Mikrozensus-

Zusatzerhebung (2006) sind in diesem Bereich mehr als 517.000 Freiwillige tätig, die 

wöchentlich 1,8 Millionen Arbeitsstunden leisten. Damit ist er der größte Bereich formeller 

Freiwilligenarbeit ï sowohl in Bezug auf die Zahl der Freiwilligen als auch in Bezug auf die 

geleisteten Arbeitsstunden. Dies lässt sich gut nachvollziehen, wenn man bedenkt, dass in 

fast jeder Gemeinde Österreichs kulturelle Vereine aktiv sind, etwa Musikvereine (z. B. 

Blasmusikkapellen, Orchester, Chöre), Theatergruppen, Volkstanzgruppen etc. Ebenfalls 

in diesen Bereich fallen zahlreiche Freizeitvereine, die sich unterschiedlichen Aktivitäten 

widmen (z. B. Geselligkeitsvereine). Letztere verbinden häufig verschiedene Inhalte, die 

auch andere Bereiche betreffen, Schnittstellen gibt es insbesondere zu Bildung, aber auch 

zu Sport und Sozialem (z. B. SeniorInnenvereine) sowie zu religiösen Diensten (z. B. 

Kirchenchöre, die gemäß Fragebogen dort zugeordnet werden).  

 

Die Vereinsstatistik (Statistik Austria 2004) gibt für das Jahr 2003 knapp 15.000 

Kulturvereine (Musik-, Theater-, Gesangsvereine) sowie 5.500 Geselligkeitsvereine an. 

Die österreichische Kulturstatistik (Statistik Austria 2008c) veröffentlicht im Kapitel 

Volkskultur, Heimat- und Brauchtumspflege jährlich die Daten einiger Dachverbände; dies 

bildet sicher nur einen Teil des tatsächlichen Spektrums an kulturellen Vereinigungen ab, 

da einige Branchen nicht in Dachverbänden organisiert sind bzw. nicht alle Vereine 

Mitglied eines Dachverbandes sind. Eine Reihe von kulturell tätigen Gruppen ist nicht als 

Verein organisiert; die Gründung eines Vereins ist oft Bedingung für den Erhalt gewisser 

Förderungen, werden keine in Anspruch genommen, ist die Gründung nicht notwendig. 

Die angeführten Daten sind daher nur als exemplarische Auflistungen zu sehen, um die 

Vielfalt der Vereine in diesem Bereich aufzuzeigen.  

 

Der Österreichische Blasmusikverband umfasste im Jahr 2007 knapp 3.000 Musikkapellen 

und Musikvereine (inklusive Jugend- und Musikschulorchester), mit insgesamt mehr als 

100.000 aktiven Mitgliedern. Der Bund Österreichischer Trachten- und Heimatverbände 

vertrat knapp 2.000 Vereine mit mehr als 100.000 Mitgliedern. Zum Chorverband 

Österreich gehörten im Jahr 2006 2.754 Chöre mit rund 56.000 Sängerinnen und Sängern 

sowie 42.000 unterstützenden Mitgliedern. Im Österreichischen Arbeitersängerbund waren 

im Jahr 2006 100 Chöre mit gut 2.000 Mitgliedern und knapp 8.000 unterstützenden 

Mitgliedern integriert. Weiters sind in der Kulturstatistik Daten des Österreichischen 

Bundesverbandes für außerberufliches Theater genannt. Dieser weist für 2006 rund 1.700 

Theatergruppen aus, darunter eigene Kinder-, Jugend- und SeniorInnenspielgruppen 

(Statistik Austria 2008c). 

                                            
29

 Auskunft von Andreas Glitzner, Bundesverband Österreichische Höhlenrettung. [E-Mail vom: 02.02.2009] 
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Die IG Kultur Österreich ist das Netzwerk und die Interessenvertretung der freien und 

autonomen Kulturarbeit in Österreich und hat derzeit rund 350 spartenübergreifende 

Kulturvereine im Bereich zeitgenössischer Kunst als Mitglieder.  

 

 

3.4.3. Bereich Umwelt, Natur und Tierschutz (UMWELT) 
 

Im Verhältnis zu den bereits genannten Bereichen hat der Bereich Umwelt, Natur und 

Tierschutz (in Folge kurz als Umwelt bezeichnet) ein relativ kleines Betätigungsfeld. Etwa 

176.000 Freiwillige leisten wöchentlich knapp 350.000 Arbeitsstunden. Umwelt- und 

Naturschutzorganisationen des Nonprofit Sektors erfüllen unterschiedliche Funktionen, 

einerseits betreiben sie selbst aktiv Natur- und Artenschutz, andererseits leisten sie 

Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit, um auf Umweltprobleme aufmerksam zu machen, 

und sie erfüllen Beratungsfunktionen. Freiwillige wenden in diesem Bereich wöchentlich 

durchschnittlich zwei Stunden auf. Viele Organisationen zeichnen sich durch hohe 

Mitgliederzahl aus, allerdings muss hier klar zwischen Mitgliedschaft und freiwilligem 

Engagement unterschieden werden. Der Umweltdachverband (UWD)30 wurde 1973 als 

Österreichische Gesellschaft für Natur- und Umweltschutz gegründet und umfasst als 

Interessenverband derzeit 34 Mitgliedsorganisationen mit insgesamt 1,3 Millionen 

Mitgliedern. Dazu zählen der Österreichische Alpenverein mit rund 360.000 Mitgliedern 

sowie die Naturfreunde Österreich mit über 150.000 Mitgliedern. Mitglied des UWD sind 

auch Organisationen, die sich nicht ausschließlich oder primär mit Umweltschutzthemen 

befassen (z. B. Österreichisches Jugendrotkreuz, Österreichische Kinderfreunde). Als 

Koordinationsstelle österreichischer Umweltorganisationen wurde im Jahr 1993 das 

ÖKOBÜRO von den Umweltverbänden Greenpeace Österreich, WWF Österreich, 

GLOBAL 2000 und Umweltforum ï Forum Österreichischer Wissenschaftler für den 

Umweltschutz gegründet, das derzeit 14 Mitglieder hat.31  

 

Die Zahl der Organisationen reicht über die in den genannten Verbänden koordinierten 

Organisationen hinaus ï insbesondere wenn man auch kleinere Gruppen hinzuzählt, die 

nicht als Vereine organisiert sind. Allerdings gibt es wenig Anhaltspunkte über ihre genaue 

Zahl. Studien zu Umweltschutzorganisationen des Nonprofit Sektors zeigen, dass diese 

zum größten Teil von Freiwilligen selbst getragen werden, die zum Teil auch 

überdurchschnittlich viel Zeit für ihr Engagement aufwenden (Tanzer 2003; Fritsch 1999; 

Zenkl 1997). 

 

Der Verband der Österreichischen Tierschutzorganisationen pro-tier.at ist Nachfolgeverein 

des 1977 gegründeten Zentralverbands der Österreichischen Tierschutzvereine und 

umfasst derzeit 21 Mitgliedsorganisationen.32 Damit vertritt er jedoch nur einen kleinen Teil 

der Tierschutzorganisationen in Österreich, wobei es auch hier keine genauen Angaben 

gibt. Ein Verzeichnis, das der Wiener Tierschutzverein führte, enthielt im Jahr 2001 ca. 

150 NPOs (Tatzl 2003), laut Auskunft von pro-tier.at liegt die Zahl derzeit bei ca. 200, 

                                            
30

 www.umweltdachverband.at/mitglieder/ [Zugriff am: 06.05.2009] 
31

 www.oekobuero.at [Zugriff am: 04.03.2009] 
32

 Telefonische Auskunft vom: 04.03.2009 

http://www.umweltdachverband.at/mitglieder/
http://www.oekobuero.at/
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wenn die Tierschutzheime mitgezählt werden. Ein großer Teil der 

Tierschutzorganisationen basiert ausschließlich auf Freiwilligenarbeit. Laut einer Studie 

macht das Engagement der Aktivistinnen und Aktivisten den größten Anteil der 

Freiwilligenarbeit aus, Freiwillige arbeiten jedoch auch als TierheimhelferInnen bzw. im 

Büro (Tatzl 115 f.).  

 

Zum Bereich Umwelt, Natur und Tierschutz zählen auch die zahlreichen Obst- und 

Gartenbauvereine, die oft in Landesverbänden organisiert sind.33 Die Österreichische 

Gartenbaugesellschaft unterstützt sowohl Berufs- als auch HobbygärtnerInnen.34 

 

 

3.4.4. Kirchlicher und religiöser Bereich (RELIGION) 
 

Freiwilligenarbeit spielt im kirchlichen und religiösen Bereich (in Folge kurz als Religion 

bezeichnet) eine große Rolle. Mit knapp 429.000 Freiwilligen und mehr als einer Million 

Arbeitsstunden in der Woche (durchschnittlich 2,4 Stunden) ist Religion das viertgrößte 

Tätigkeitsfeld für Freiwillige. Die Mitgliederzahlen der großen christlichen Kirchen in 

Österreich sind in den letzten Jahren gesunken. Zur katholischen Kirche ï der weitaus 

größten Glaubensgemeinschaft ï bekannten sich im Jahr 2008 insgesamt 5,6 Millionen 

Menschen, die Zahl ist gegenüber 2007 um 0,4 % gesunken.35 Die Zahl der evangelischen 

Kirchenmitglieder lag 2007 bei 328.710 (laut Zählung der Evangelischen Kirche) und wies 

gegenüber 2006 einen Rückgang von etwa 0,65 % auf.  

 

Entgegen dem Trend der Mitgliederentwicklung hat Freiwilligenarbeit in der katholischen 

Kirche in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Die sogenannte Laienarbeit findet 

in den formal gewählten Pfarrgemeinderäten statt. Bei der Pfarrgemeinderatswahl 2007 

wurden insgesamt ca. 29.000 Mitglieder gewählt. Darüber hinaus engagieren sich viele 

Personen in zahlreichen Gruppen, die sich um Gestaltung der Gottesdienste (z. B. 

Kirchenchor), Vorbereitung von Kindern und Jugendlichen auf Erstkommunion und 

Firmung, Besuchsdienste in der Gemeinde etc. kümmern. Die Gruppen in den Pfarren 

sind nicht vereinsmäßig organisiert und ihre Aufgaben beschränken sich auch nicht auf die 

Vermittlung religiöser Werte, sondern umfassen auch soziale Dienstleistungen und 

Bildungsleistungen. Dies macht eine Zuordnung zu einzelnen Tätigkeitsbereichen mitunter 

schwierig. Neben den unmittelbaren Aktivitäten in den Pfarren gibt es einige große 

Organisationen, die ortsübergreifend agieren: Die Katholische Frauenbewegung hat ca. 

200.000 Mitglieder36, und die Katholische Jugend ist mit 140.000 Mitgliedern die größte 

Jugendorganisation Österreichs, mit 11.000 ehrenamtlichen Gruppenleiterinnen und 

Gruppenleitern37.  

 

Ähnliche Strukturen gibt es in der evangelischen Kirche, in der demokratische Elemente 

eine wichtige Rolle spielen und Laien neben den Geistlichen entscheidungsbefugt und 

                                            
33

 Z. B. www.gruenes-tirol.at/OG/, www.ogv.at [Zugriff am: 06.05.2009] 
34

 www.garten.or.at/index.php?gr_id=16&k_id=96 [Zugriff am: 06.05.2009] 
35

 www.kathpress.co.at/content/site/nachrichten/database/23512.html [Zugriff am: 14.01.2009] 
36

 www.kfb.at/content/kfb/themen/ehrenamt/article/540.html [ Zugriff am: 06.05.2009] 
37

 www.jungschar.at/index.php?id=datenfakten [Zugriff am: 06.05.2009] 

http://www.gruenes-tirol.at/OG/
http://www.ogv.at/
http://www.garten.or.at/index.php?gr_id=16&k_id=96
http://www.kathpress.co.at/content/site/nachrichten/database/23512.html
http://www.kfb.at/content/kfb/themen/ehrenamt/article/540.html
http://www.jungschar.at/index.php?id=datenfakten
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stimmberechtigt sind.38 Die Gemeindevertretungen werden alle sechs Jahre gewählt. 

Ergänzend gibt es Gruppen, die sich verschiedenen Anliegen in den Gemeinden widmen. 

Beispielsweise sind mehr als 2.500 Ehrenamtliche für die Evangelische Jugend 

Österreichs tätig. 39 

 

Im Gegensatz zu den traditionellen Kirchen hat die Zahl der Muslime und Muslimas in den 

letzten Jahren in Österreich zugenommen. Die Volkszählung 2001 erfasste knapp 340.000 

Personen mit muslimischem Bekenntnis, die damals die drittgrößte Glaubensgruppe 

darstellten (Statistik Austria 2002: 20) und mittlerweile den zweiten Platz einnehmen. 

Neben den muslimischen Gebetshäusern gibt es Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten 

und Horte40 sowie die muslimische Jugend, zu denen jedoch keine Angaben über 

Freiwillige vorliegen.41 

 

Auch kleinere gesetzlich anerkannte und nicht anerkannte religiöse Vereinigungen 

basieren auf dem Engagement Freiwilliger. Erwähnenswert sind in diesem 

Zusammenhang auch die Gedenkdienste, die sich mit den Folgen des Nationalsozialismus 

auseinandersetzen und damit eine Verbindung zum jüdischen Glauben aufweisen. Seit 

dem Jahr 1992 bietet der Verein Gedenkdienst42 als überkonfessionelle Organisation die 

Möglichkeit, entweder anstelle des Zivildienstes oder im Rahmen des European Voluntary 

Service einen 12,5 Monate dauernden Gedenkdienst zu leisten.  

 

 

3.4.5. Sozial- und Gesundheitsbereich (SOZIALES) 
 

Ein sehr umfassendes und heterogenes Feld des freiwilligen Engagements ist der Sozial- 

und Gesundheitsbereich (in Folge kurz als Soziales bezeichnet), mit vielfachen 

Überschneidungen zu anderen Bereichen (z. B. Religion, Bildung, Rettungsdienste). 

Knapp 228.000 Freiwillige leisten wöchentlich etwa 565.000 Arbeitsstunden ï damit liegt 

der Bereich an sechster Stelle. Er wird durch die großen Wohlfahrtsorganisationen 

geprägt, zu denen in Österreich insbesondere die Caritas, das Rote Kreuz, das 

Österreichische Hilfswerk, die Volkshilfe Österreich und die Diakonie zählen, die sich mit 

unterschiedlichen sozialen Themenfeldern befassen. Ebenso gibt es Zusammenschlüsse 

in Dachverbänden, wie die österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation. Sie ist 

der Dachverband der Behindertenverbände Österreichs und hat derzeit 78 

Mitgliedsvereine, die mehr als 400.000 behinderte Menschen repräsentieren43. Zudem ist 

der Bereich durch zahlreiche, oft ausschließlich lokal agierende Organisationen 

gekennzeichnet, die sich speziellen Bedürfnissen verschiedener Bevölkerungsgruppen 

widmen.  

 

                                            
38

 www.sichtbar-evangelisch.at/template1/x/catnr/55/catid/73/navart/nav4/template1.htm [Zugriff am: 11.03.2009] 
39

 www.ejoe.at/index.php?id=54 [Zugriff am: 06.05.2009] 
40

 www.derislam.at/islam.php?name=Themen&pa=list_pages_categories&cid=5 [Zugriff am: 06.05.2009] 
41

 www.mjoe.at [Zugriff am: 06.05.2009] 
42

 www.gedenkdienst.or.at, [Zugriff am: 16.05.2009] 
43

 www.oear.or.at/oear-info [Zugriff am: 06.05.2009] 
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Viele Teilbereiche des Sozial- und Gesundheitssektors haben sich in den letzten 

Jahrzehnten stark professionalisiert, in dem Sinne, dass entsprechend ausgebildetes 

Personal eingesetzt wird (z. B. Frauenhäuser, Pflegebereich) und ergänzende Aufgaben 

(z. B. Besuchsdienste) von Freiwilligen erfüllt werden. Dennoch wird immer wieder 

konstatiert, dass aufgrund der demografischen Entwicklung (alternde Gesellschaft, 

zunehmende Erwerbstätigkeit von Frauen, wachsende Scheidungsrate etc.) gerade die 

Nachfrage nach freiwilligem Engagement insbesondere im Pflegebereich künftig drastisch 

steigen wird, da Leistungen zunehmend aus dem rein familiären Kontext (durch pflegende 

Angehörige) ausgelagert werden. Den stark professionalisierten Organisationen 

gegenüber stehen solche, die rein auf Freiwilligenarbeit basieren und oft aus einer akuten 

Notsituation spontan entstehen ï entweder mit dem Ziel, anderen zu helfen, oder 

durchaus auch im Eigeninteresse, wie im Fall von Selbsthilfegruppen, die dem 

Informations- und Erfahrungsaustausch mit anderen Betroffen und der Bündelung von 

Interessen dienen.  

 

Bahle/Pfenning (2001: 58) gliedern Einrichtungen im Sozialbereich nach ihrem Einsatz von 

bezahltem Personal und Freiwilligen und setzt dies in Beziehung zu Förderungen und 

damit einhergehender Einflussnahme durch den Staat: 

 

> Einrichtungen, die überwiegend auf professionelles Personal zurückgreifen. Dazu 

zählen vor allem Alten- und Pflegeheime, Dienste der Jugendwohlfahrt, Hilfen für 

Menschen mit Behinderung, Krankenhäuser, Kindergärten, 

Nachmittagsbetreuungen, Horte, Tageseltern usw. Diese erfüllen häufig 

Dienstleistungen im Auftrag des Staates, wenden professionelle Standards an und 

unterliegen Leistungskontrollen. 

> Einrichtungen aus Bereichen geringerer staatlicher Regulierungen, die teilweise 

Unterstützung aus öffentlicher Hand erhalten, jedoch keine Ansprüche auf 

dauerhafte institutionelle Förderung geltend machen können. Darunter fällt z. B. 

Obdachlosenbetreuung, Betreuung und Begleitung von Suchtgefährdeten, 

Unterstützung für Migrantinnen und Migranten etc. Es ist anzunehmen, dass hier 

der Anteil an freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber den 

Professionellen ausgewogen ist. Aufgrund der in der Regel geringen Förderung aus 

der öffentlichen Hand greifen diese Einrichtungen häufig auf freiwillig Engagierte 

zurück. 

> Einrichtungen, die ausschließlich Freiwillige rekrutieren. Hier sind vor allem 

Selbsthilfegruppen, aber auch kleine lokale Vereinigungen zu nennen, die sich 

verschiedensten sozial-gemeinnützigen Tätigkeiten widmen: Besuchsdienste für 

alte Menschen organisieren, Gelder sammeln oder Unterstützung für 

alleinerziehende Mütter, Obdachlose, Migrantinnen und Migranten etc. leisten. 

 

Einhergehend mit dem Grad der Unterstützung und Einflussnahme durch die öffentliche 

Hand und dem dadurch erforderlichen Reportwesen, steigt meist auch die Verfügbarkeit 

von Statistiken über die Organisationen. Über die Zahl der Spitäler und Altenheime in 

Österreich sind beispielsweise Daten vorhanden, für die Vielzahl an Selbsthilfegruppen ist 

dies nicht der Fall. Auf der Website www.selbsthilfe.at sind 1.600 Selbsthilfegruppen zu 

verschiedensten Problemlagen gelistet. 

http://www.selbsthilfe.at/
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Die Brosch¿re Ă¥sterreich sozialñ ist die umfassendste und öffentlich zugängliche 

Sammlung von im Sozialbereich tätigen Organisationen. Sie wurde 2007/2008 vom 

Sozialministerium neu aufgelegt und enthält rund 2.600 Adressen, gegliedert nach 

bestimmten Zielgruppen und Themenbereichen: Arbeit und Beruf, Behinderung, Bildung 

Familie, Frauen/Männer, Gesundheit/Krankheit, Kinder/Jugendliche, Konsumenten/Recht, 

Migration, Multikultur/International, Psyche, Seniorinnen und Senioren, Soziales allgemein, 

Straffälligkeit, Sucht, Verwaltung allgemein und Wohnen. Vor allem größere 

Sozialorganisationen widmen sich mehreren Zielgruppen und Problemfeldern. Die 

Aufnahme in die Broschüre erfolgt über einen Eintrag auf der Website 

www.infoservice.bmask.gv.at/sc02upd/logon_update.do?start=start, alle Angaben beruhen 

auf der Auskunft der Organisationen. Knapp 800 Organisationen geben an, freiwillige 

HelferInnen aufzunehmen. Rund 800 Freiwilligenorganisationen, die meisten davon im 

Sozialbereich, haben sich auch auf www.freiwilligenweb.at eingetragen.  

 

 ltere Versionen der Brosch¿re Ă¥sterreich sozialñ dienten u. a. als Datenbasis für 

empirische Erhebungen in den Jahren 1996 (Bachstein 1997) und 2002 (Trukeschitz 

2006), die den Bereich der Sozialen Dienste jedoch unterschiedlich abgrenzten.44 

Bachstein ermittelte für 1996 151.691 ehrenamtliche MitarbeiterInnen (Bachstein 1997: 

29), Trukeschitz hingegen lediglich 18.255 (Trukeschitz 2006: 229).  

 

 

3.4.6. Bereich politische Arbeit und Interessenvertretung (POLITIK) 
 

Mit rund 242.000 Freiwilligen, die wöchentlich rund 641.000 Arbeitsstunden erbringen, 

liegt der Bereich politische Arbeit und Interessenvertretung (in Folge kurz als Politik 

bezeichnet) im Mittelfeld der freiwilligen Betätigungsfelder. Zum Bereich Politik zählen 

politische Parteien, die vielfach durch Freiwilligenarbeit unterstützt werden. Im 

Parteienregister des Bundesministeriums für Inneres wurden über 800 

Satzungshinterlegungsvorgänge registriert, wobei nicht feststellbar ist, ob es sich bei den 

registrierten Gruppen um Organisationen mit eigener Rechtspersönlichkeit handelt bzw. 

ob diese wirklich existieren.45  

 

Im ländlichen Bereich werden in kleineren Gemeinden verschiedene Funktionstätigkeiten 

des Gemeinderats freiwillig ausgeübt, wobei die Entlohnung der Gemeinderatsmitglieder 

auf Landesebene geregelt ist und teilweise erhebliche Unterschiede zwischen den 

Ländern bestehen. Demnach erhalten Gemeinderäte ohne weitere Funktion 

beispielsweise im Burgenland 29,90 Euro pro Sitzung ausbezahlt, in Salzburg hingegen 

358,90 Euro pro Sitzungstag (Mazal 2006: 14).46  

 

Der Bereich Politik umfasst weiters Menschenrechts- und Entwicklungsorganisationen. Die 

Dachorganisation Globale Verantwortung ï Arbeitsgemeinschaft für Entwicklung und 
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  Ein wesentlicher Unterschied in der Abgrenzung liegt in der Miteinbeziehung von Rettungs- und 
Katastrophendiensten in der älteren Studie (Bachstein 1997), die in der jüngeren Studie (Trukeschitz 2006) nicht 
miterhoben wurden.  

45
  Telefonische Auskunft des Bundesministeriums für Inneres (05.03.2009). 

46
  www.gemeindebund.at/rcms/upload/downloads/RFG_5_2006_ohne_Tabellen.pdf [Zugriff am: 06.05.2009] 
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Humanitäre Hilfe (derzeit knapp 40 Mitglieder) ist die Interessenvertretung österreichischer 

Nichtregierungsorganisationen, die in den Bereichen Entwicklungszusammenarbeit, 

entwicklungspolitische Inlandsarbeit, humanitäre Hilfe sowie nachhaltige globale 

wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklung tätig sind.47 Die 

Entwicklungszusammenarbeit der Kirchen wird durch zwei Dachverbände koordiniert: 

Evangelische Entwicklungszusammenarbeit sowie Koordinierungsstelle der 

Österreichischen Bischofskonferenz für internationale Entwicklung und Mission. Es 

bestehen demnach Überschneidungen mit dem Bereich Religion, aber auch mit den 

Bereichen Umwelt (z. B. NGO-Plattform für Umwelt und Entwicklung) und Bildung (z. B. 

Kontaktkomitee Studienförderung Dritte Welt).48 In jüngerer Zeit haben auch international 

agierende Bewegungen und Netzwerke wie Attac49, die sich für bestimmte global 

relevante politische und wirtschaftspolitische Themen einsetzen, an Bedeutung und 

öffentlicher Aufmerksamkeit gewonnen.  

 

Ebenfalls zum Bereich Politik zählen die beruflichen Interessenvertretungen wie der 

Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) mit rund 1,2 Millionen Mitgliedern50 sowie die 

Industriellenvereinigung (IV) mit rund 3.500 Mitgliedern. Auch sie greifen neben den 

hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf ehrenamtliche Funktionärinnen und 

Funktionäre zurück.  

 

Neben beruflichen Interessenvertretungen können auch nicht berufliche 

Interessenvertretungen zu diesem Bereich gerechnet werden, beispielsweise 

Fraueninitiativen. Allerdings kann es hier zu Überschneidungen zu anderen Bereichen 

kommen, so wurden die Interessenvertretungen älterer Menschen laut Fragebogen der 

Mikrozensus-Zusatzerhebung (2006) dem Bereich ĂSozialesñ zugeordnet.  

 

 

3.4.7. Bereich bürgerliche Aktivitäten und Gemeinwesen 
(GEMEINWESEN) 
 

Der Bereich bürgerliche Aktivitäten und Gemeinwesen (in Folge kurz als Gemeinwesen 

bezeichnet) ist der kleinste der genannten Bereiche. 146.000 Freiwillige erbringen 

wöchentlich ein Arbeitsvolumen von rund 278.000 Stunden. Der Bereich unterscheidet 

sich in seiner Strukturlogik insofern von anderen Tätigkeitsfeldern, als er eher Bezug auf 

den Ort der Beteiligung ï das unmittelbare persönliche Wohnumfeld, wie die Gemeinde, 

oder den Stadtteil, in der oder dem die Freiwilligen wohnen ï als auf konkrete Inhalte 

nimmt. Oft erfolgt die Arbeit in Kooperation mit bzw. als Reaktion auf Aktivitäten der 

öffentlichen Hand. Damit wird Entwicklungen Rechnung getragen, die in Bezug auf das 

Verhältnis von öffentlicher Hand und BürgerInnen sowie das Ziel der Förderung des 

bürgerschaftlichen Engagements bzw. der Partizipation bereits in Kapitel 2 angeschnitten 

wurden. Allerdings handelt es sich keineswegs nur um neue Formen der Beteiligung, 

sondern auch um ganz klassische Betätigungsfelder. Längere Tradition haben 
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 www.globaleverantwortung.at/ [Zugriff am: 06.05.2009] 
48

 www.eza.at/index1.php?menuid=3&submenuid=61 [Zugriff am: 06.05.2009] 
49

 www.attac.at [Zugriff am: 06.05.2009] 
50

 www.oegb.at/servlet/ContentServer?pagename=OEGBZ/Page/OEGBZ_Index&n=OEGBZ_2 [Zugriff am: 06.05.2009] 
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beispielsweise viele Verschönerungsvereine, die meist gebildet wurden, um den 

Tourismus in Gemeinden zu fördern und dem Bereich Gemeinwesen zugerechnet werden 

können. Auch BürgerInnen-Initiativen, die sich für verschiedene Belange (z. B. 

Wohnqualität, Verkehr, Umwelt) ï meist in Bezug auf eine bestimmte Region ï einsetzen, 

zählen dazu. 

 

Jüngeren Datums sind Vereine, die sich um die Umsetzung des Aktionsprogramms für das 

21. Jahrhundert ĂAgenda 21ñ bem¿hen, das im Rahmen der im Jahr 1992 stattgefundenen 

UNO-Konferenz in Rio de Janeiro festgelegt wurde. Unter dem Thema Ănachhaltige 

Entwicklungñ geht es dabei um die Erhaltung und Bewirtschaftung der Ressourcen. Ziel 

der Agenda 21 ist es, möglichst viele BürgerInnen mit einzubeziehen. Dies wird in 

verschiedensten Projekten sowohl im urbanen als auch im ländlichen Bereich von 

Vereinen der lokalen Agenda 21 umgesetzt.  

 

Als Ansatz der Sozialarbeit streben Projekte im Rahmen der Gemeinwesenarbeit in den 

Städten gemeinsam mit den Menschen in Stadtteilen um eine nachhaltige Verbesserung 

ihrer Lebenssituation.  

 

 

3.4.8. Bereich Bildung (BILDUNG) 
 

Mit rund 174.000 Freiwilligen, die wöchentlich rund 303.000 Arbeitsstunden erbringen, 

zählt der Bereich Bildung zu den kleineren Betätigungsfeldern der Freiwilligenarbeit. Im 

Rahmen der Schulen findet Freiwilligenarbeit vor allem durch die Beteiligung von Eltern 

sowie Schülerinnen und Schülern statt. Während es je nach Schultyp verschiedene 

Formen der gesetzlich vorgesehenen Elternvertretung z. B. in Schulforen oder 

Schulgemeinschaftsausschüssen gibt, sind Elternvereine vereinsrechtlich und damit auf 

freiwilliger Basis organisiert. Laut Schulunterrichtsgesetz ist die Errichtung von 

Elternvereinen vom Schulleiter bzw. von der Schulleiterin zu fördern. In einigen Schulen ï 

insbesondere in Privatschulen, wie beispielsweise Rudolf Steiner-Schulen ï werden Eltern 

noch stärker einbezogen und übernehmen über die Interessenvertretung hinausgehende 

Aufgaben wie Lesen und Kochen.  

 

An den Hochschulen findet Freiwilligenarbeit vor allem in der Österreichischen 

Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft (ÖH) statt. Als Körperschaft öffentlichen Rechts 

und gesetzlich eingerichtete Interessenvertretung der Studierenden Österreichs könnte sie 

auch dem Bereich Politik zugeordnet werden. Laut Handbuch51 der ÖH sind insgesamt ca. 

5.000 Studierende ehrenamtlich für die ÖH tätig. 

 

Ein weiteres Feld der Freiwilligenarbeit im Bildungsbereich ist die Erwachsenenbildung 

bzw. Weiterbildung (Lenz 2005). Freiwillige sind dort vor allem als LeiterInnen und 

MitarbeiterInnen lokaler Bildungswerke und lokaler Büchereien tätig. Die offizielle Kultur-

statistik (Statistik Austria 2008c: 191) enthält die Daten der zehn im Erwachsenenbil-

dungsförderungsgesetz (1973) genannten Erwachsenenbildungsverbände. Diese sind 

                                            
51 www.oeh.ac.at/uploads/media/Kapitel_1__FH___-_Die_OEH__im_UEberblick.pdf [Zugriff am: 06.05.2009] 
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Mitglieder der Plattform KEBÖ (Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs). Die 

übergeordneten Verbände sind meist Vereine und demnach NPOs. Bei den jeweiligen 

Mitgliedsorganisationen handelt es sich zum Teil auch um Organisationen des öffentlichen 

Sektors. Insgesamt waren in den Organisationen der KEBÖ im Jahr 2007 knapp 5.000 

Personen hauptamtlich, knapp 54.000 Personen nebenamtlich und mehr als 28.000 

Personen ehrenamtlich tätig. Die weitaus meisten Freiwilligen weisen das Forum 

Katholischer Erwachsenenbildung in Österreich (9.551 Ehrenamtliche), der Ring 

Österreichischer Bildungswerke (8.888 Ehrenamtliche) sowie der Büchereiverband 

Österreichs (8.587) aus. Eine Übersicht über die mehr als 700 Institutionen der 

Weiterbildung in Österreich vermittelt die Datenbank von Elis (2009). 

 

 

3.4.9. Bereich Sport und Bewegung (SPORT) 
 

Laut Hochrechnung der Mikrozensus-Zusatzerhebung (2006) sind im Bereich Sport und 

Bewegung (in Folge kurz als Sport bezeichnet) knapp 475.000 Freiwillige aktiv. Er stellt 

damit den zweitgrößten Bereich der formellen Freiwilligenarbeit dar, in Bezug auf das 

Arbeitsvolumen (1,4 Millionen Stunden pro Woche) den drittgrößten.  

 

Der Sportbereich zeichnet sich durch eine Vielzahl an Vereinen aus, in denen 

verschiedenste Sportarten ausgeübt werden. Fast in jeder Gemeinde Österreichs gibt es 

zumindest einen Sportverein. Als Interessenvertretung des organisierten Sports spielt die 

Österreichische Bundes-Sportorganisation (BSO) eine entscheidende Rolle, die als 

Dachverband u. a. für die Verteilung von öffentlichen Fördermitteln zuständig ist. In der 

Regel werden nur von der BSO anerkannte Dach- und Fachverbände, die gleichzeitig 

ordentliche Mitglieder sind, von der öffentlichen Hand gefördert. Derzeit gibt es drei 

anerkannte Dachverbände: ASVÖ (Allgemeiner Sportverband Österreich), ASKÖ (Arbeits-

gemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich) und Sportunion Österreich. Auch 

für die 59 Fachverbände stellt die BSO Daten bereit.  

 

TABELLE 4: ZAHL DER VEREINE UND MITGLIEDER DER DREI GRÖSSTEN 

ÖSTERREICHISCHEN DACHVERBÄNDE DES SPORTS 

 Zahl der Vereine Zahl der Mitglieder 

 1986 2008 1986 2008 

ASVÖ 2.294 5.249 604.107 1.087.000 

ASKÖ 3.416 4.526 997.254 1.171.855 

Sportunion Österreich 3.435 4.238 815.618 1.103.526 

Summe 9.145 14.013 2.416.979 3.362.381 

Quelle: Statistik Austria 2008b: 192  

 

Die drei Dachverbände umfassten im Jahr 2008 insgesamt 14.013 Vereine und betreuten 

insgesamt rund 3,4 Millionen Mitglieder (siehe Tabelle 4). Die 59 von der BSO 

anerkannten Fachverbände (in der Tabelle nicht enthalten), die verschiedene Sportarten 

vertreten, zählten im Jahr 2008 16.974 Vereine und 1.793.543 Mitglieder. Da viele Vereine 

sowohl Mitglied eines oder mehrerer Fachverbände als auch eines Dachverbands sind, ist 
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die Addition der angegebenen Mitglieder nicht sinnvoll (Statistik Austria 2008b: 192f.). 

Grundsätzlich ist nicht auszuschließen, dass es Vereine gibt, die keinem der anerkannten 

Dach- oder Fachverbände angehören und von den vorliegenden Daten nicht erfasst sind. 

Beispielsweise bezeichnet sich der Österreichische Turnerbund als Dachverband, ist als 

solcher jedoch nicht Mitglied der BSO. Es ist allerdings anzunehmen, dass viele der vom 

Turnerbund vertretenen Vereine auch in anderen Dach- oder Fachverbänden Mitglied 

sind52, um Zugang zu Fördermitteln (z. B. für Übungsstätten) zu erhalten.  

 

Ein Vergleich mit den Daten aus dem Jahr 1986 zeigt einen starken Anstieg bei der Zahl 

der durch die Dachverbände vertretenen Vereine (+53 %) und bei der Zahl der Mitglieder 

(+39 %) innerhalb dieses Zeitraums von 22 Jahren. Auch bei den Fachverbänden ist die 

Zahl der Vereine um 24 % und die Zahl der Mitglieder um 9 % gestiegen. 

 

Die Sportvereine werden vorwiegend von ehrenamtlicher Arbeit getragen. Laut einer 

Studie aus dem Jahr 1999 beschäftigen nur 40 % der Vereine Hauptamtliche. Insgesamt 

sind 86 % der MitarbeiterInnen in Sportvereinen ehrenamtlich und nur 14 % hauptamtlich 

tätig (Weiß et al. 1999: 54).  

 

Die BSO bietet in Kooperation mit dem Sportministerium und den Bundessportakademien 

für Funktionärinnen und Funktionäre von Vereinen bzw. Verbänden eine dreistufige 

Ausbildung an. Die Basis-Lizenz umfasst drei Module zu den Themen Organisation, 

Marketing und Recht/Finanzen. Die zweite Stufe ĂSportmanager Iñ beinhaltet Themen der 

strategischen Planung sowie vertiefendes Wissen zu Marketing, Organisation und 

Recht/Finanzen. Die abschlieÇende Stufe ĂSportmanager IIñ setzt einen Schwerpunkt im 

Bereich Projektmanagement und erfordert auch Praxiserfahrungen ï beispielsweise 

Mitarbeit bei einem Großevent. Alle drei Stufen enthalten auch persönlichkeitsbildende 

Module (z. B. Rhetorik, Präsentationstechnik, Zeitmanagement, Konfliktmanagement, 

Teamführung). 

 

 

3.5. Einrichtungen zur Vermittlung und Begleitung von 
Freiwilligenarbeit  
 

Als eher neuere Initiative sind die bereichsübergreifend agierenden Vermittlungs- und 

Koordinationsstellen für Freiwilligenarbeit zu nennen.53 Die Interessengemeinschaft 

Freiwilligenzentren Österreich (IGFÖ)54 zählt derzeit zehn Mitglieder aus sieben 

Bundesländern (besonders präsent ist die Steiermark mit vier Mitgliedsorganisationen, 

keine Mitgliedsorganisation gibt es aus dem Burgenland und Kärnten). Ihre Ziele sind die 

Vermittlung von Angebot und Nachfrage sowie die Begleitung von Freiwilligen, die 

Vernetzung untereinander, die Interessenvertretung auf politischer Ebene, die Reflexion 

von gesellschaftlichen Entwicklungen und die Relevanz für das freiwillige Engagement, ein 

gemeinsames Auftreten nach außen, die Sicherung und das Fortschreiben der 

                                            
52

 Als Dachverband kommt dafür vor allem der ASVÖ in Frage, der als unabhängig gilt, während die ASKÖ der SPÖ 
und die Sportunion der ÖVP zugerechnet wird. 

53
 Eine ausführlichere Auseinandersetzung mit den Freiwilligenzentren erfolgt in Kapitel 11. 

54
 www.freiwilligenzentrum.at/ [Zugriff am: 06.05.2009] 

http://www.freiwilligenzentrum.at/
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entwickelten Qualitätsstandards und die Suche nach innovativen Wegen zur Förderung 

des freiwilligen Engagements.55 Die Funktionen der 21 GEMA ï Gemeinsam Aktiv 

Drehschreiben beschränken sich in Bezug auf die Freiwilligenarbeit meist weitgehend auf 

die Vermittlung von Freiwilligen und die Organisation von eigenen Freiwilligenprojekten.56  

 

                                            
55

 www.freiwilligenweb.at/index.php?id=CH0527 [Zugriff am 05.05.2009] 
56

 www.freiwilligenweb.at/index.php?id=CH0518 [Zugriff am 06.05.2009] 

http://www.freiwilligenweb.at/index.php?id=CH0527
http://www.freiwilligenweb.at/index.php?id=CH0518


4. BETEILIGUNG AM FREIWILLIGEN ENGAGEMENT IN ÖSTERREICH 

 

49 

4. BETEILIGUNG AM FREIWILLIGEN ENGAGEMENT IN 
ÖSTERREICH  
Paul Rameder, Eva More-Hollerweger 

 

 

4.1. Einleitung und Hintergrund 
 

 

4.1.1. Methodische Hinweise 
 

Die Erhebung zu ĂStruktur und Volumen der Freiwilligenarbeit in ¥sterreichñ wurde von 

Statistik Austria im Jahr 2006 im Auftrag des damaligen Ministeriums für soziale 

Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz durchgeführt. Die Befragung erfolgte 

als Zusatzmodul direkt im Anschluss an die Mikrozensuserhebung im 4. Quartal 2006. Die 

Beantwortung der Fragen war freiwillig, als Anhang zum telefonischen 

Mikrozensusprogramm. Insgesamt 63 % der Gesamtstichprobe (26.128 Personen) wurden 

gebeten, zum Thema der Freiwilligenarbeit Auskunft zu geben. Davon haben 11.661 

Personen den Fragebogen beantwortet und 14.467 Personen die Durchführung des 

Interviews abgelehnt.  

 

Um Aussagen über die Grundgesamtheit, d. h. die österreichische Wohnbevölkerung ab 

15 Jahren (6.897.901 Personen), treffen zu können, wurde von Statistik Austria ein 

Basishochrechnungsgewicht errechnet. Dieses ist an die Verteilungsvorgaben des 

Mikrozensus für das Freiwilligensample (siehe dazu Statistik Austria 2008: 119ff.) 

angepasst und berücksichtigt das Geschlecht, das Alter, die Staatsbürgerschaft, die 

Erwerbstätigkeit sowie das Bundesland. Wie bei jeder Mikrozensuserhebungen, 

unterliegen die hochgerechneten und gewichteten Daten ï im Gegensatz zu einer 

Vollerhebung ï einem Stichprobenfehler. Dieser kann statistisch ermittelt und in Form von 

Konfidenzintervallen angegeben werden. Diese zeigen auf, in welchem Bereich der 

erhobene Wert mit einer vorab festgelegten Wahrscheinlichkeit (üblicherweise 95 %) liegt. 

Mit Bedacht auf die bessere Lesbarkeit und zur leichteren Verständlichkeit wird hier auf 

das Anführen der Konfidenzintervalle verzichtet (vgl. Statistik Austria 2008: 120f.). 

 

Das vorliegende Kapitel gibt einen Überblick zu den 2006 erhobenen Daten. Um ein 

möglichst anschauliches Bild des gesellschaftlichen Feldes der Freiwilligenarbeit zu 

vermitteln, wurden Grafiken und Diagramme zur Datendarstellung gewählt, im Anhang 

finden sich zwei Übersichtstabellen. Die Freiwilligenarbeit wird, getrennt nach formellem 

und informellem Engagement, an den Kenngrößen Beteiligungsquote, Beteiligungsstruktur 

und Beteiligungsintensität gemessen und anhand der in der Literatur und bisherigen 

Studien bestätigten Einflussfaktoren wie z. B. Geschlecht, Alter, Bildung und 

Erwerbsstatus differenziert betrachtet. Nach einer Einführung in die Freiwilligenarbeit 

werden die erhobenen Motive und Hindernisgründe für freiwilliges Engagement kurz 

dargestellt. 
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4.1.2. Begriffliche Klärung: Beteiligungsquote, Beteiligungsstruktur 
und Beteiligungsintensität 
 

Die Beteiligungsquote57 beschreibt den Anteil der Freiwilligen an der jeweiligen 

Grundgesamtheit in der Bevölkerung, gibt also Aufschluss darüber, wie viele Personen der 

jeweiligen Bezugsgruppe ï zum Beispiel der österreichischen Wohnbevölkerung, der 

Frauen, der Verheirateten, der AkademikerInnen, ArbeiterInnen oder Angestellten58 ï sich 

freiwillig engagieren. Die engagierten und nicht engagierten Personen der jeweiligen 

Bezugsgruppe ergeben in Summe 100 %. Die Beteiligungsquote beantwortet die Frage, in 

welchem Ausmaß verschiedene Bevölkerungsgruppen an der Freiwilligenarbeit 

partizipieren. Dargestellt wird die Beteiligungsquote in Balkendiagrammen. 

 

Die Beteiligungsstruktur der freiwillig Tätigen beschreibt die interne Zusammensetzung 

der Gruppe der Freiwilligen nach dem jeweiligen Merkmal. Beispielsweise setzt sich die 

Gruppe der Freiwilligen, die formelle Freiwilligenarbeit leisten (100 %), bezogen auf das 

Merkmal ĂGeschlechtñ, aus 57 % Männern und 43 % Frauen zusammen. Gibt die 

Beteiligungsquote Aufschluss darüber, wie viele Personen einer Merkmalsgruppe sich 

freiwillig engagieren, zeigt die Beteiligungsstruktur deren prozentuellen Anteil und damit 

deren zahlenmäßige Bedeutung innerhalb der freiwillig Tätigen. Die Beteiligungsstruktur 

beantwortet somit die Frage, wie sich die Gruppe der Freiwilligen ï differenziert nach 

bestimmten Merkmalen ï zusammensetzt. Die Beteiligungsstruktur wird in 

Kreisdiagrammen dargestellt. 

 

Die Beteiligungsintensität bezieht sich auf das zeitliche Ausmaß von Freiwilligenarbeit. 

Dieses wurde im Rahmen der Mikrozensus-Zusatzerhebung (2006) anhand von drei 

verschiedenen zeitlichen Parametern erhoben: Zunächst wurde nach den Stunden pro 

Woche gefragt, wobei hier auf die Woche vor der Befragung Bezug genommen wurde. 

Diese Herangehensweise war für die Ermittlung des Volumens erforderlich, da davon 

ausgegangen werden kann, dass sich die befragten Personen an diesen Zeitraum noch 

gut erinnern können. Bei einer größeren Zeitspanne sind hingegen Schätzungsfehler 

wahrscheinlicher. Dies hat zur Folge, dass ein großer Anteil der befragten Freiwilligen mit 

0 Stunden in die Berechnung einging (bei der formellen Freiwilligenarbeit sind dies 47 %, 

bei der informellen 53 %), da sie in der Vorwoche nicht freiwillig tätig waren. In einer 

zweiten Frage wurde daher nach der Zahl der Tage pro Jahr gefragt, an denen freiwilliges 

Engagement geleistet wird. Weiters wurde differenziert, ob sich jemand regelmäßig oder 

eher zeitlich befristet engagiert, also beispielsweise in Form von Projekten. 

Mehrfachtätigkeiten innerhalb und zwischen verschiedenen Tätigkeitsbereichen werden 

ebenfalls unter der Beteiligungsintensität ausgewiesen. 

 

 

                                            
57

 Im Gegensatz zum Bericht von Statistik Austria über die Ergebnisse der Mikrozensus-Zusatzerhebung (2006) wird im 
vorliegenden Bericht vorrangig auf die Beteiligungsquote Bezug genommen. 

58
  Da in der Mikrozensus-Zusatzerhebung (2006) lediglich Personen ab 15 Jahren befragt wurden, beziehen sich die 

Aussagen immer auf die jeweilige Bevölkerungsgruppe ab 15 Jahren. 
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4.2. Die empirischen Ergebnisse zum freiwilligen Engagement im 
Überblick 
 

 

4.2.1. Beteiligung am freiwilligen Engagement in Österreich 
 

ABBILDUNG 4: ÜBERSICHT ï FREIWILLIGENARBEIT IN ÖSTERREICH 

3.878.659
Nicht freiwillig Engagierte

56,2% 

4.972.509
Nicht formell freiwillig Engagierte

72,1% 

5.026.192
Nicht informell freiwillig Engagierte

72,9% 

6.897.901

ÖsterreicherInnen ab 15 Jahren
100%

3.019.242
Freiwillig Engagierte 

43,8%

1.925.392
Formell freiwillig  

27,9%

1.871.708
Informell freiwillig  

27,1%
 

Freiwilligenarbeit; Basis: österreichische Wohnbevölkerung ab 15 Jahren; gewichtet; hochgerechnet 
Quelle: Mikrozensus-Zusatzerhebung (2006); eigene Berechnungen 

 

Laut Mikrozensus-Zusatzerhebung (2006) von Statistik Austria im 4. Quartal 2006 leisten 

43,8 % der österreichischen Gesamtbevölkerung ab 15 Jahren, d. h. knapp über 3 

Millionen Personen, formelle und/oder informelle Freiwilligenarbeit (Abbildung 4 bzw. 

Übersichtstabelle im Anhang). 27,9 % der ÖsterreicherInnen engagieren sich in der 

formellen Freiwilligenarbeit, d. h. unter Einbindung in eine Organisation. Beinahe gleich 

viele, nämlich 27,1 % der ÖsterreicherInnen, sind im Feld der informellen Freiwilligenarbeit 

(z. B. Nachbarschaftshilfe) aktiv. Die Gruppe der Freiwilligen (3,02 Millionen) setzt sich 

zusammen aus 38,0 % (1,15 Millionen) die sich ausschließlich in Form formeller 

Freiwilligenarbeit engagieren, 36,2 % (1,09 Millionen) die ausschließlich informelle 

Freiwilligenarbeit leisten, und rund 25,8 % (0,78 Millionen), die in beiden 

Engagementformen tätig sind. 
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TABELLE 5: VERGLEICH BETEILIGUNGSQUOTEN IN DEN JAHREN 2000 UND 2006 

 2000 2006 Veränderung 

formell (in mindestens einem Bereich 
formell) 

29,8% 27,9% -6,4% 

informell (in mindestens einem Bereich 
informell) 

30,1% 27,1% -10,0% 

Gesamtbeteiligung 59 51,1% 43,8% -14,3% 

Freiwilligenarbeit; Basis: österreichische Wohnbevölkerung ab 15 Jahren; gewichtet 
Quelle: Studie Badelt/Hollerweger 2001; Mikrozensus 2006; eigene Berechnungen 
 

Ein unter den in Kapitel 1 erläuterten methodischen Vorbehalten getroffener vorsichtiger 

Vergleich mit den Daten aus 2000 (Hollerweger 2001) zeigt, dass die Beteiligungsquoten 

sowohl beim formellen als auch beim informellen freiwilligen Engagement im Jahr 2006 

geringer waren als im Jahr 2000 (Tabelle 5). Insgesamt ist die Beteiligung am freiwilligen 

Engagement um 14,3 % gesunken, wobei der Rückgang beim formellen freiwilligen 

Engagement mit 6,4 % geringer ausfällt als beim informellen freiwilligen Engagement (10 

%). 

 

ABBILDUNG 5: BETEILIGUNGSQUOTEN UND ANZAHL DER FREIWILLIGEN NACH 

BEREICHEN 

6,0%  (413.238) 

7,5% (516.501) 

2,6% (176.375) 

6,2% (428.532) 

3,3% (227.916) 

3,5% (242.178) 

2,1% (146.035) 

2,5% (174.270) 

6,9% (474.699) 
27,1% 

(1.871.708) 

Katastrophenhilfe

Kultur

Umwelt

Religion

Soziales

Politik

Gemeinwesen

Bildung

Sport

Informell

 

Mehrfachnennungen; Basis: österreichische Wohnbevölkerung ab 15 Jahren; gewichtet; hochgerechnet 
Quelle: Mikrozensus-Zusatzerhebung (2006); eigene Berechnungen 

 

In der Mikrozensus-Zusatzerhebung (2006) wurden neun verschiedene Tätigkeitsfelder 

der Freiwilligenarbeit differenziert. Etwa eine halbe Million ÖsterreicherInnen engagiert 

sich in Organisationen oder Vereinen, die dem Kulturbereich zuzurechnen sind (Abbildung 

5). Im Sportbereich ist, gefolgt vom Bereich der Religion und der Katastrophenhilfsdienste, 

                                            
59

 Da sich viele Freiwillige sowohl in Form von formeller und informeller Freiwilligenarbeit engagieren, ist die 
Gesamtbeteiligung geringer als die Summe der Beteiligungsquoten von formeller und informeller Freiwilligenarbeit. 
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etwas weniger als eine halbe Million Freiwillige tätig. Immer noch beachtlich, jedoch im 

direkten Vergleich deutlich geringer ist die Zahl der Engagierten in den Bereichen Politik 

(242.178), Soziales (227.916), Umwelt (176.375) sowie Bildung (174.270). Der Bereich 

Gemeinwesen ist mit knapp 150.000 Freiwilligen das kleinste Engagementfeld. Im Bereich 

der informellen Freiwilligenarbeit engagieren sich knapp 1,9 Millionen ÖsterreicherInnen. 

 

 

4.2.2. Motive und Hindernisse 
 

Abbildung 6 bietet einen Überblick über verschiedene Motive für ein freiwilliges 

Engagement, die in der Mikrozensus-Zusatzerhebung (2006) erfragt wurden. Wie auch in 

vorangegangenen Studien (Hollerweger 2001), erhält das Motiv ĂSpaÇñ die grºÇte 

Zustimmung. Nahezu ebenso großen Zuspruch bei den Befragten findet das altruistische 

Motiv Ăanderen damit zu helfenñ. Wie aus dem unteren Bereich der Grafik ersichtlich ist, 

stimmt dem Motiv der Ăgesellschaftlichen Anerkennungñ nur etwa die Hälfte der befragten 

Freiwilligen zu. Sich über die Freiwilligenarbeit Vorteile für den eigenen oder zukünftigen 

Beruf zu verschaffen, scheint für die wenigsten Freiwilligen von Bedeutung zu sein. 

 

ABBILDUNG 6: MOTIVE FÜR FREIWILLIGES ENGAGEMENT60 
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9
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0% 25% 50% 75% 100%

"macht Spaß"

"anderen helfen"

"Menschen tref fen/Freunde gewinnen"

"eigene Fähigkeiten/Kenntnisse einbringen"

"Möglichkeit, Erfahrungen zu teilen"

"nützlich für das Gemeinwohl"

"die Möglichkeit, dazuzulernen"

"hilf t aktiv zu bleiben"

"erweitert die Lebenserfahrung"

"damit mir geholfen wird, wenn ich Hilfe benötige"

"für eine wichtige Sache engagieren"

"bringt gesellschaf tliche Anerkennung"

"hilf t für den eigenen Beruf"

"hilf t, einen bezahlten Job zu f inden"

voll und ganz eher schon eher nicht überhaupt nicht
 

Formell und informell; Basis: Freiwillige; gewichtet; hochgerechnet 
Quelle: Mikrozensus-Zusatzerhebung (2006); eigene Berechnungen 

 

                                            
60

 Für den genauen Wortlaut der abgefragten Motive siehe Fragebogen im Anhang. 
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In der Mikrozensus-Zusatzerhebung (2006) wurden Personen, die sich nicht freiwillig 

engagieren, nach Hindernisgründen gefragt, da diese wichtige Informationen über ein 

künftiges Potenzial an Freiwilligen liefern können. 

 

ABBILDUNG 7: ARGUMENTE GEGEN FREIWILLIGES ENGAGEMENT 

68,6%

58,4%

45,5%

45,1%

25,6%

25,5%

23,2%

17,2%

13,3%

6,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

"durch familiäre Aufgaben ausgefüllt"

"niemals gefragt worden"

"nie darüber nachgedacht"

"mit dem Beruf  zeitlich nicht vereinbar"

"Krankheit oder Behinderung"

"keine attraktiven Möglichkeiten in der Nähe"

"nichts für die eigene Altersgruppe"

"mit zu hohen Kosten verbunden"

"Gefühl, keinen nützlichen Beitrag zu leisten"

"schlechte Erfahrungen gemacht"

 

Basis: Nicht freiwillig Engagierte; Prozent der Antwortkategorie Ătrifft zuñ; nur g¿ltige Fªlle; gewichtet 
Quelle: Mikrozensus-Zusatzerhebung (2006); eigene Berechnungen 

 

Wie in Abbildung 7 dargestellt, ist die Auslastung mit familiären Aufgaben das häufigste 

Hindernis, es wurde von 68,6 % der Befragten als zutreffend angegeben. Neben Doppel- 

und Mehrfachbelastungen scheinen aber auch vergleichsweise leicht zu beeinflussende 

Faktoren freiwilliges Engagement zu verhindern. So geben 58,4 % der nicht freiwillig 

Engagierten an, niemals gefragt oder gebeten worden zu sein. 45,5 % stimmten zu, nie 

darüber nachgedacht zu haben, eine ehrenamtliche Tätigkeit zu beginnen. Daraus lässt 

sich zwar nicht automatisch der Schluss ziehen, dass all diese Personen durch 

persönliche Ansprache für eine freiwillige Tätigkeit zu motivieren sind, allerdings könnte 

dies Hinweis auf ein Potenzial an Freiwilligen geben, die durch Information, persönlichen 

Kontakt etc. aus dem eigenen Umfeld aktiviert werden kºnnten. Dass Ănurñ 6,1 % 

angeben, aufgrund Ăschlechter Erfahrungenñ nicht freiwillig tªtig zu sein, ist erfreulich, 

kann aber unter Umständen durch die positive Selbstselektion der Befragten verzerrt sein.  
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4.3. Formelles freiwilliges Engagement im Detail 
 

ABBILDUNG 8: BETEILIGUNGSQUOTEN UND DURCHSCHNITTLICHE STUNDEN 

PRO WOCHE IN DEN BUNDESLÄNDERN 

 

Formelle Freiwilligenarbeit; Basis: österreichische Wohnbevölkerung ab 15 Jahren; gewichtet; 
hochgerechnet 
Quelle: Mikrozensus-Zusatzerhebung (2006); eigene Berechnungen 

 

27,9 % der ÖsterreicherInnen ab 15 Jahren (Abbildung 8) engagieren sich in Form von 

formeller Freiwilligenarbeit. Im Durchschnitt leisten Freiwillige rund 4,1 Stunden pro Woche 

und Person. Gemessen an den durchschnittlich geleisteten Stunden pro Woche, liegen die 

Steiermark mit 4,6 Stunden, Kärnten mit 4,5 Stunden und Niederösterreich mit 4,4 

Stunden über dem österreichischen Durchschnitt. Wien befindet sich auch diesbezüglich 

mit 3,6 Stunden an letzter Stelle. Gemäß einer Hochrechnung erbringen damit rund 1,9 

Millionen ÖsterreicherInnen ein Volumen von knapp 8 Millionen Stunden (Abbildung 9) an 

formeller Freiwilligenarbeit pro Woche. Betrachtet man die Beteiligungsquoten getrennt 

nach Bundesländern, zeigen sich deutliche Unterschiede. Oberösterreich liegt dabei mit 

rund 34,1 % an erster Stelle, gefolgt von Niederösterreich mit 32,7 % und Tirol mit 31,8 %. 

Wien ist mit 14,3 % absolutes Schlusslicht.  
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ABBILDUNG 9: GESAMT GELEISTETE STUNDEN PRO WOCHE IN DEN 

BUNDESLÄNDERN 

W; 714.489

NÖ; 
1.900.644

ÖÖ; 1.461.406Stmk; 1.443.189

T; 721.346

K; 623.884

Slbg; 418.140

V; 370.541

B; 265.044

Österreich:
7.918.683 Std./Woche

 

Formelle Freiwilligenarbeit; Basis: österreichische Wohnbevölkerung ab 15 Jahren; gewichtet; 
hochgerechnet 
Quelle: Mikrozensus-Zusatzerhebung (2006); eigene Berechnungen 

 

Verbindet man die Anzahl der Freiwilligen je Bundesland mit den durchschnittlich 

geleisteten Stunden pro Woche, erhält man das Volumen der Freiwilligenarbeit, das pro 

Bundesland erbracht wird (Abbildung 9). Niederösterreich liegt als größtes und 

bevölkerungsreichstes Bundesland mit rund 1,9 Millionen Stunden/Woche an der Spitze, 

gefolgt von Oberösterreich mit etwas über 1,46 Millionen und der Steiermark mit rund 1,44 

Millionen Stunden/Woche. Vorarlberg und das Burgenland bilden ï bedingt durch ihre 

geringeren EinwohnerInnenzahlen ï die Schlusslichter in diesem Vergleich. 

 

 

4.3.1. Beteiligungsquoten und Beteiligungsstruktur  
 

ABBILDUNG 10: GESCHLECHT ï BETEILIGUNGSQUOTEN 

27,9%

33,0%

23,2%

Gesamt

Männer

Frauen
 

Formelle Freiwilligenarbeit; Basis: österreichische Wohnbevölkerung ab 15 Jahren; gewichtet 
Quelle: Mikrozensus-Zusatzerhebung (2006); eigene Berechnungen 

 

Während die Beteiligungsquote bei Männern bei 33,0 % liegt, sind lediglich 23,2 % der 

Frauen in Österreich formell freiwillig tätig. Ähnliche Ergebnisse liefern Studien aus 

Deutschland und der Schweiz (Gensicke/Picot/Geiss 2006: 20; Stadelmann-

Steffen/Freitag/Bühlmann 2007): Auch dort partizipieren Männer stärker an der 

Freiwilligenarbeit als Frauen.  
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ABBILDUNG 11: GESCHLECHT ï BETEILIGUNGSSTRUKTUR 

57%

43% Männer

Frauen

 

Formelle Freiwilligenarbeit; Basis: Freiwillige; gewichtet 
Quelle: Mikrozensus-Zusatzerhebung (2006); eigene Berechnungen 

 

Betrachtet man die Beteiligungsstruktur (Abbildung 11) der formellen Freiwilligenarbeit, 

zeigt sich ein Männeranteil von 57 % gegenüber einem Frauenanteil von 43 %. Es sind 

demnach nicht nur relativ sondern auch absolut gesehen weniger Frauen (825.355) als 

Männer (1.100.037) freiwillig tätig. Unterschiede in der Beteiligung von Männern und 

Frauen werden in Kapitel 6 eingehend erläutert. 

 

ABBILDUNG 12: ALTER ï BETEILIGUNGSQUOTEN 

27,9%

31,4%

29,3%

29,1%

32,4%

32,3%

25,6%

16,2%

8,1%

Gesamt

15 ï19 Jahre

20 ï29 Jahre

30 ï39 Jahre

40 ï49 Jahre

50 ï59 Jahre

60 ï69 Jahre

70 ï79 Jahre

ab 80 Jahre
 

Formelle Freiwilligenarbeit; Basis: österreichische Wohnbevölkerung ab 15 Jahren; gewichtet 
Quelle: Mikrozensus-Zusatzerhebung (2006); eigene Berechnungen 

 

Wie aus Abbildung 12 ersichtlich, liegen die Beteiligungsquoten bis zum 60. Lebensjahr 

über dem österreichischen Durchschnitt (27,9 %) und sinken danach ab, was u. a. auf 

gesundheitliche und familiäre Gründe zurückzuführen ist, wie in Kapitel 7 noch eingehend 

erläutert wird. Immerhin engagieren sich noch 8,1 % der Ab-80-Jährigen in der formellen 

Freiwilligenarbeit. Ähnliche Ergebnisse zeigen vergleichbaren Studien für Deutschland. 

Auch dort nimmt die Beteiligungsquote im höheren Alter ab (Künemund/Schupp 2008: 

156) und verringert sich deutlich ab dem 75. Lebensjahr (Wahrendorf/Siegrist 2008: 68). 
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ABBILDUNG 13: ALTER ï BETEILIGUNGSSTRUKTUR 

24%

41%

29%

6%

15 ï29 Jahre

30 ï49 Jahre

50 ï69 Jahre

ab 70 Jahre

 

Formelle Freiwilligenarbeit; Basis: Freiwillige; gewichtet 
Quelle: Mikrozensus-Zusatzerhebung (2006); eigene Berechnungen 

 

Die Beteiligungsstruktur der Freiwilligen differenziert nach Altersgruppen ist in Abbildung 

13 dargestellt. Demnach machen die 30- bis 49-Jährigen mit 41 % den größten Anteil der 

Freiwilligen aus, gefolgt von den 50- bis 69-Jährigen mit rund 29 %. Die Gruppe der 15- 

bis 30-Jährigen umfasst 24 % der Freiwilligen, die über 70-Jährigen stellen mit knapp 6 % 

die kleinste Gruppe der Freiwilligen dar.  

 

ABBILDUNG 14: FAMILIENSTAND ï BETEILIGUNGSQUOTEN 

27,9%

29,8%

29,6%

13,5%

21,4%

Gesamt

Ledig

Verheiratet

Verwitwet

Geschieden
 

Formelle Freiwilligenarbeit; Basis: österreichische Wohnbevölkerung ab 15 Jahren; gewichtet 
Quelle: Mikrozensus-Zusatzerhebung (2006); eigene Berechnungen 

 

Familiäre Umstände bilden in verschiedenster Hinsicht (z. B. Werte, zeitliche 

Rahmenbedingungen, Vorbildwirkung) wichtige Einflussfaktoren für freiwilliges 

Engagement, wie auch in den folgenden Kapiteln noch erläutert wird. In Bezug auf den 

Familienstand (Abbildung 14) weisen ledige mit 29,8 % und verheiratete Personen mit 

29,6 % die höchsten Beteiligungsquoten auf. Deutlich geringer ist die Beteiligung von 

geschiedenen (21,4 %) und vor allem von verwitweten Personen (13,5 %).  

 

ABBILDUNG 15: FAMILIENSTAND ï BETEILIGUNGSSTRUKTUR 

31%

60%

3% 6%

Ledig

Verheiratet

Verwitwet

Geschieden

 
Formelle Freiwilligenarbeit; Basis: Freiwillige; gewichtet 
Quelle: Mikrozensus-Zusatzerhebung (2006); eigene Berechnungen 
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Für die Zusammensetzung der Freiwilligen (Abbildung 15) bedeutet dies, dass mit 60 % 

mehr als die Hälfte der Freiwilligen verheiratet ist. Rund ein Drittel (31 %) ist ledig, 6 % 

sind geschieden und 3 % verwitwet. 

 

ABBILDUNG 16: BILDUNGSSTATUS ï BETEILIGUNGSQUOTEN 

27,9%

19,4%

27,6%

32,3%

31,4%

38,8%

Gesamt

Pflichtschule

Lehrabschluss 

Berufsbild. mittlere Schule 

AHS, BHS, Kolleg

UNI, FH, UNI-Lehrgänge
 

Formelle Freiwilligenarbeit; Basis: österreichische Wohnbevölkerung ab 15 Jahren; gewichtet 
Quelle: Mikrozensus-Zusatzerhebung (2006); eigene Berechnungen 

 

Dem Bildungsgrad kommt als Ressource für freiwilliges Engagement eine herausragende 

Bedeutung zu. Zahlreiche Studien bestätigen den positiven Zusammenhang zwischen 

Bildungsgrad und Beteiligungsquote (z. B. Wahrendorf/Siegrist 2008: 68; Wilson 2000: 

219; Künemund/Schupp 2008: 156). Auch für Österreich ist diese Tendenz zu 

beobachten. So weisen Personen mit Pflichtschulabschluss als höchste abgeschlossene 

Ausbildung (19,4 %) die niedrigste Beteiligungsquote auf, Absolventinnen und 

Absolventen von hochschulverwandten Lehranstalten, Universitätslehrgängen, 

Fachhochschulen und Universitäten mit 38,8 % die höchste.  

 

ABBILDUNG 17: BILDUNGSSTATUS ï BETEILIGUNGSSTRUKTUR 

18%

35%
16%

16%

15% Pflichtschule

Lehrabschluss 

Berufsbildende mittlere Schule 

AHS, BHS, Kolleg

UNI, FH, UNI-Lehrgänge

 

Formelle Freiwilligenarbeit; Basis: Freiwillige; gewichtet 
Quelle: Mikrozensus-Zusatzerhebung (2006); eigene Berechnungen 

 

Die verschiedenen Bildungsgruppen sind in Österreich sehr unterschiedlich verteilt61, was 

sich auch auf die Beteiligungsstruktur der Freiwilligen auswirkt: Trotz verhältnismäßig 

geringer Beteiligungsquote machen Personen mit Lehrabschluss die weitaus größte 

Gruppe (35 %) der formell freiwillig tätigen Personen aus. Die zweitgrößte Gruppe sind 

Pflichtschulabsolventinnen und -absolventen (18 %), also jene mit der geringsten 

Beteiligungsquote. 16 % der Freiwilligen haben eine berufsbildende mittlere Schule 

                                            
61

 Die Verteilung der Bildungsgruppen in der österreichischen Bevölkerung ab 15 Jahren: Pflichtschulabsolventinnen 
und -absolventen: 27,7 %, Personen mit Lehrabschluss: 35,9 %, Personen mit abgeschlossener berufsbildender 
mittlerer Schule: 12,7 %, Personen mit abgeschlossener Matura: 14,2 %, Personen mit Hochschulabschluss: 9,6 %. 


